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Verordnung des Kultusministeriums 
über die Ausbildung und Prüfung 

im Berufsvorbereitungsjahr (BVJVO) 

Vom 22. Juli 2004 

Auf Grund von § 26 Satz 2, § 35 Abs. 3 und § 89 Abs.l, 
2 Nr. 1 bis 3, 5, 7 und 9 sowie Abs. 3 des Schulgesetzes 
für Baden-Württemberg (SchG) in der Fassung vom 
1. August 1983 (GBL S. 397), zuletzt geändert durch Ge­
setz vom 1. April 2003 (GBl. S. 178), wird verordnet: 

1. ABSCHNITT 

AUgemeines 

§ 1 

Zweck der Ausbildung 

Die Ausbildung im Berufsvorbereitungsjahr vertieft und 
erweitert die allgemeine Bildung und fördert den Erwerb 
von Schlüsselqualifikationen. Sie vermittelt ein beruf­
liches Grundwissen in bis zu drei Berufsfeldern und un­
terstützt damit die berufliche Orientierung und Berufs­
findung. Der Besuch des Berufsvorbereitungsjahres mit 
Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen vermittelt 
Grundlagen in der deutschen Sprache sowie einfache 
praktische Grundfertigkeiten und vertieft die Allgemein­
bildung. Durch zusätzliche Unterrichtsinhalte und eine 
Zusatzprüfung kann ein dem Hauptschulabschluss 
gleichwertiger Bildungsstand erworben werden. Diese 
Möglichkeit besteht nicht im Berufsvorbereitungsjahr 
mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen. 

§2 

Dauer und Gliederung der Ausbildung, Zeugnis 

(1) Die Ausbildung dauert ein Schuljahr und endet mit 
einer Abschlussprüfung. 

(2) Abweichend von § 26 Satz 1 SchG kann die Ausbil­
dung mit Zustimmung der oberen Schulaufsichtsbehörde 
auch am ersten Unterrichtstag des zweiten Schulhalbjah­
res beginnen. 

(3) Am Ende des ersten Schulhalbjahres wird ein Halb­
jahreszeugnis erteilt. 

§ 3 

Bildungsplan, Stundentafel, maßgebende Fächer 

(1) Der Unterricht richtet sich nach den vom Kultusminis­
terium erlassenen Bildungs- und Lehrplänen und nach 
den als Anlagen beigefügten Stundentafeln. 

(2) Während des Berufsvorbereitungsjahres soll ein 
schulisch begleitetes Betriebspraktikum stattfinden. Es 
wird von der Schule entsprechend der örtlichen Situation 
organisiert und inhaltlich ausgestaltet. Es kann bis zu 
zwei Praktikumstage pro Unterrichtswoche umfassen, 
die auch als Block angeboten werden können. Für Schü­
lerinnen und Schüler im Berufsvorbereitungsjahr mit 
Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen soll dieses 

Praktikum durchgeführt werden, wenn sie über ausrei­
chende deutsche Sprachkenntnisse verfügen. 

(3) Maßgebende Fächer sind alle Pflichtfacher, die im 
Umfang von mindestens durchschnittlich einer Wochen­
stunde im Schuljahr unterrichtet werden. Religionslehre 
und Sport sind keine maßgebenden Fächer. Das Fach 
Sport ist jedoch dann als maßgebendes Fach zu berück­
sichtigen, wenn sich die Note zugunsten des Schülers 
oder der Schillerin auswirkt. 

2. ABSCHNITT 

Abschlussprüfung 

§4 

Zweck der Prüfung 

In der Abschlussprüfung soll nachgewiesen werden, dass 
das Ausbildungsziel erreicht wurde, die geforderten 
Kenntnisse erlangt wurden und die fachpraktischen Fä­
higkeiten vorliegen. 

§5 

Teile der Prüfung 

Die Abschlussprüfung besteht aus der schriftlichen, der 
praktischen und der mündlichen Prüfung. Im Berufsvor­
bereitungsjahr mit Schwerpunkt Erwerb von Deutsch­
kenntnissen findet eine praktische Prüfung nicht statt. 

§6 

Ort und Zeitpunkt der Prüfung 

(1) Die Abschlussprüfung wird an der Schule abgenom­
men. 

(2) Der Zeitpunkt der schriftlichen Prüfung wird vom 
Schulleiter oder von der Schulleiterin festgelegt, der 
Zeitpunkt der praktischen und der mündlichen Prüfung 
vom Vorsitzenden oder von der Vorsitzenden des Prü­
fungsausschusses. 

§7 

Anmeldenoten, Zulassung zur Prüfung 

(1) Zur Abschlussprüfung wird zugelassen, wer für die 
Pflichtfacher die Anmeldenoten nach Absatz 2 Satz 1 
vorweist. 

(2) Für die Prüfung werden in allen Fächern Anrnelde­
noten in Form ganzer Noten gebildet, die aus den während 
des Schuljahres erbrachten Einzelleistungen zu ermitteln 
sind. Die Anrneldenoten sind dem Schiller oder der Schü­
lerin für die Fächer d~r schriftlichen und der praktischen 
Prüfung jeweils fünff1is sieben Schultage vor Beginn des 
betreffenden Prüfungs\eils und für die übrigen Fächer fünf 
bis sieben Schultage vqr Beginn der mündlichen Prüfung 
zusammen mit den Not~n der schriftlich~n und der prakti­
sehen Prüfung bekannt zu geben. 

§8 

Prüfungsausschuss, Fachausschüsse 

(l) Für die Abschlussprüfung wird an jeder Berufsschule 
mit Berufsvorbereitungsjahr ein Prüfungsausschuss ge-
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bildet, der für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Prüfung verantwortlich ist. Diesem gehören an: 

1. als Vorsitzender oder Vorsitzende der Schulleiter oder 
die Schulleiterin oder eine von diesen beauftragte 
Lehrkraft, 

2. als stellvertretender Vorsitzender oder stellvertretende 
Vorsitzende eine vom Schulleiter oder von der Schul­
leiterin beauftragte Lehrkraft, 

3. sämtliche Lehrkräfte, die in den maßgebenden Fä-
chern unterrichten. 

Der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann 
weitere Mitglieder berufen, soweit dies für die Durch­
führung der Prüfung errorderlich ist. 

(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind bei ih­
rer Tätigkeit als Prüfer unabhängig. Sie sind zur Amts­
verschwiegenheit über alle Prüfungsangelegenheiten 
verpflichtet. Der oder die Vorsitzende des Prüfungsaus­
schusses hat sie vor Beginn darüber zu belehren. 

(3) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn min­
destens zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind. Der 
Prüfungsausschuss entscheidet mit einfacher Mehrheit; 
bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des oder der Vor­
sitzenden den Ausschlag. 

(4) Für die praktische und die mündliche Prüfung in den 
einzelnen Fächern bildet der oder die Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses Fachausschüsse. Jedem Fachaus­
schuss gehören an: 

1. der oder die Vorsitzende oder ein von diesen bestelltes 
Mitglied des Prüfungsausschusses, zugleich mit der 
Aufgabe, die Prüfung zu leiten und zu protokollieren, 

2. die Fachlehrkraft der Klasse als Prüfer. 

In Fächern, in denen die Klasse von verschiedenen Fach­
lehrkräften für Teilbereiche unterrichtet wird, gehören 
alle Fachlehrkräfte dem Fachausschuss als Mitglieder an. 
Sie sind jeweils für ihren Teilbereich Prüfer nach Satz 2 
Nr.2. 

§9 

Schriftliche Prüfung 

(1) Die Leitung der schriftlichen Prüfung obliegt dem 
Schulleiter oder der Schulleiterin. 

(2) Im Fach Fachtheorie ist eine schriftliche Arbeit inner­
halb einer Arbeitszeit von 60 Minuten zu fertigen. Im 
Berufsvorbereitungsjahr mit Schwerpunkt Erwerb von 
Deutschkenntnissen ist stattdessen im Fach Deutsch 
schriftlich zu prüfen; die Arbeitszeit hierrür beträgt 90 
bis 120 Minuten. 

(3) Die Prüfungsaufgaben werden im Rahmen der Bil­
dungs- und Lehrpläne von der Schule gestellt. 

(4) Über die schriftliche Prüfung ist eine Niederschrift zu 
fertigen, die vom Schulleiter oder der Schulleiterin und 
den Aufsicht führenden Lehrkräften unterschrieben wird. 

(5) Die schriftlichen Arbeiten werden von der Fachlehr­
kraft der Klasse und einer weiteren Fachlehrkraft, den 
der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses be-

stimmt, korrigiert und bewertet; dabei sind auch Noten 
mit einer Dezimale zulässig. Als Note der schriftlichen 
Prüfung gilt der auf die erste Dezimale errechnete 
Durchschnitt der beiden Bewertungen, der auf eine 
ganze oder halbe Note zu runden ist; Dezimalen von 0,3 
bis 0,7 sind hierbei auf eine halbe Note, die übrigen De­
zimalen auf eine ganze Note zu runden. Weichen die Be­
wertungen um mehr als eine ganze Note voneinander ab 
und können sich die beiden Korrektoren nicht einigen, 
hat der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses die 
endgültige Note für die schriftliche Prüfung festzuset­
zen; dabei gelten die Bewertungen der beiden Korrek­
toren als Grenzwerte, die nicht über- oder unterschritten 
werden dürren. 

(6) Die Note der schriftlichen Prüfung wird dem Schüler 
oder der Schülerin fünf bis sieben Schultage vor der 
mündlichen Prüfung bekannt gegeben. 

§10 

Praktische Prüfung 

(1) Im Fach Fachpraxis findet eine praktische Prüfung 
statt; § 5 Satz 2 bleibt unberührt. In der Prüfung soll 
nachgewiesen werden, dass die geforderten fachprak­
tischen Fähigkeiten vorliegen. Wird das Fach Computer­
anwendung mit mindestens durchschnittlich vier Wo­
chenstunden unterrichtet, kann es anstelle der Fachpraxis 
als Fach der praktischen Prüfung gewählt werden. Die 
Wahl des Berufsfeldes oder des Faches Computeranwen­
dung ist dem Schulleiter oder der Schulleiterin bis zu 
einem von diesen festgesetzten Termin schriftlich mit­
zuteilen. 

(2) Die Prüfungsaufgaben werden im Rahmen der Bil­
dungs- und Lehrpläne vom Leiter oder der Leiterin des 
Fachausschusses auf Grund von Vorschlägen der Fach­
lehrkraft gestellt. Die Arbeitszeit beträgt je nach Art und 
Umfang der Arbeit zwei bis sechs Zeitstunden; sie wird 
vom Leiter oder der Leiterin des Fachausschusses fest­
gelegt. 

(3) Die Aufsicht während der praktischen Prüfung wird 
abwechselnd durch die Mitglieder des Fachausschusses 
ausgeübt. Der Leiter oder die Leiterin des Fachausschus­
ses kann weitere fachkundige Personen beiziehen. 

(4) Die praktische Prüfung wird vom Fachausschuss ab­
genommen und bewertet. Kann sich der Fachausschuss 
auf keine bestimmte Note einigen, so wird die Note aus 
dem auf die erste Dezimale errechneten Durchschnitt der 
beiden Bewertungen gebildet, der in der üblichen Weise 
auf eine ganze oder halbe Note zu runden ist. 

(5) Über die praktische Prüfung ist eine Niederschrift zu 
fertigen, die von den Mitgliedern des Fachausschusses 
unterschrieben wird. 

(6) Die Note des praktischen Prüfung wird dem Schüler 
oder der Schülerin fünf bis sieben Tage vor der münd­
lichen Prüfung bekannt gegeben. 
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§11 

Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung kann sich auf alle maßgeben­
den Fächer mit Ausnahme des Faches Fachpraxis er­
strecken. Im Fach Computeranwendung kann eine 
mündliche Prüfung stattfinden, wenn dieses Fach nicht 
in der praktischen Prüfung geprüft wurde. 1m Berufsvor­
bereitungsjahr mit Schwerpunkt Erwerb von Deutsch­
kenntnissen ist im Fach Deutsch mündlich zu prüfen. 

(2) Die mündliche Prüfung dauert in der Regel zehn Mi­
nuten pro Schüler oder Schülerin und Fach. Sie kann als 
Einzel- oder Gruppenprüfung durchgeführt werden. Bei 
Gruppenprüfung können bis zu drei Schüler und Schü­
lerinnen zusammen geprüft werden. Die Entscheidung 
trifft der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

(3) Auf Grund der Anmeldenoten und gegebenenfalls der 
Noten der schriftlichen und praktischen Prüfung be­
stimmt der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschus­
ses, ob und in welchen Fächern der Schüler oder die 
Schülerin zu prüfen ist. Die zu prüfenden Fächer sind 
dem Schüler oder der Schülerin fünf bis sieben Schul­
tage vor der mündlichen Prüfung bekannt zu geben. Zu­
sätzlich kann der Schüler oder die Schülerin bis zum 
nächsten Schultag dem Schulleiter oder der Schulleiterin 
schriftlich bis zu zwei Fächer benennen, in denen münd­
lich zu prüfen ist 

(4) Im Anschluss an die einzelne mündliche Prüfung 
setzt der Fachausschuss das Ergebnis der mündlichen 
Prüfung auf Vorschlag des Prüfers oder der Prüferin fest; 
dabei sind ganze und halbe Noten zu verwenden. 

(5) Über jede mündliche Prüfung ist eine Niederschrift 
zu fertigen, die von den Mitgliedern des Fachausschus­
ses unterschrieben wird. 

§ 12 

Ermittlung des Prüfungsergebnisses 

(1) Die Endnoten in den einzelnen Fächern werden in ei­
ner Schlusssitzung des Prüfungsausschusses auf Grund 
der Anmeldenoten und der Prüfungsleistungen ermittelt, 
wobei der Durchschnitt auf die erste Dezimale zu errech­
nen und eine Dezimale bis 0,4 auf eine ganze Note auf­
zurunden, eine Dezimale von 0,5 oder schlechter auf 
eine ganze Note abzurunden ist. 

(2) Bei der Ermittlung der Endnoten werden die Anmel­
denote und das Prüfungsergebnis gleich gewichtet; wird 
ein Fach schriftlich und mündlich geprüft, ergibt sich die 
Note für die Prüfungsleistungen aus dem auf eine Dezi­
male errechneten Durchschnitt der Note der schriftlichen 
und der Note der mündlichen Prüfungsleistung. 

(3) In Fächern, in denen nicht geprüft wurde, werden die 
Anmeldenoten als Endnoten in das Zeugnis übernom­
men. 

(4) Der Prüfungsausschuss stellt in der Schlusssitzung 
fest, wer die Abschlussprüfung bestanden hat. Die Ab­
schlussprüfung ist bestanden, wenn 

1. der Durchschnitt aus den Noten aller maßgebenden 
Fächer 4,0 oder besser ist und 

2. die Leistungen in nicht mehr als einem maßgebenden 
Fach geringer als mit der Note »ausreichend« bewertet 
sind; sind die Leistungen in zwei maßgebenden 
Fächern geringer als mit der Note »ausreichend« be­
wertet, so ist die Prüfung bestanden, wenn für beide 
Fächer ein Ausgleich gegeben ist. Ausgeglichen wer­
den können 

a) die Note »ungenügend« in einem maßgebenden 
Fach durch die Note »sehr gut« in einem anderen 
maßgebenden Fach oder durch die Note »gut« in 
zwei anderen maßgebenden Fächern, 

b) die Note »mangelhaft« in einem maßgebenden 
Fach durch die Note »gut« in einem anderen maß­
gebenden Fach oder durch die Note »befriedigend« 
in zwei anderen maßgebenden Fächern; 

3. im Berufsvorbereitungsjahr mit Schwerpunkt Erwerb 
von Deutschkenntnissen außerdem die Leistungen im 
Fach Deutsch mit der Note »ausreichend« oder besser 
bewertet sind. 

(5) Nach der Schlusssitzung ist das Ergebnis der Prüfung 
unverzüglich mitzuteilen. 

(6) Nach der Schlusssitzung ist eine Niederschrift zu fer­
tigen, die vom Vorsitzenden oder von der Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses und dem Mitglied, das die Nie­
derschrift angefertigt hat, unterschrieben wird. 

(7) Die Niederschrift über die einzelnen Teile der Prü­
fungen und die Schlusssitzung des Prüfungsausschusses, 
eine Liste mit den Prüfungsergebnissen und die Prü­
fungsarbeiten sind bei den Schulakten aufzubewahren. 
Die Niederschriften und die Prüfungsarbeiten können 
nach Ablauf von drei Jahren seit der Schlusssitzung des 
Prüfungsausschusses vernichtet werden. 

§13 
Zeugnis 

(1) Wer die Abschlussprüfung bestanden hat, erhält ein 
Abschlusszeugnis mit den nach § 12 Abs.l bis 3 ermit­
telten Endnoten. 

(2) Wer die Abschlussprüfung nicht bestanden hat und 
die Schule verlässt, erhält ein Abgangszeugnis mit den 
nach § 12 Abs. 1 bis 3 ermittelten Endnoten. 

(3) Wer an der Abschlussprüfung nicht oder nur teilweise 
teilgenommen hat, erhält ein Zeugnis über die bis zum 
Ausscheiden erbrachten Leistungen oder, sofern sie be­
reits vorliegen, mit den Anmeldenoten nach § 7 Abs. 2; 
Prüfungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 

(4) Wer die Abschlussprüfung nicht bestanden hat und 
das Schuljahr wiederholt, erhält ein Jahreszeugnis mit 
den nach § 12Abs.I bis 3 ermittelten Endnoten. 

(5) In den Zeugnissen nach den Absätzen 2 bis 4 ist zu 
vermerken, dass das Ausbildungsziel des Berufsvorbe­
reitungsjahres nicht erreicht ist. 
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§ 14 

Wiederholung der Prüfung, Entlassung 

(1) Wer die Abschlussprüfung nicht bestanden hat, kann 
sie nach erneutem Besuch des Berufsvorbereitungsjahres 
einmal wiederholen. 

(2) Die freiwillige Wiederholung auch nur eines Teils des 
Schuljahres gilt als Nichtbestehen der Abschlussprüfung. 
Bei bestandener Abschlussprüfung ist weder eine Wie­
derholung der Ausbildung noch eine Wiederholung der 
Abschlussprüfung zulässig; § 19 bleibt unberührt. 

(3) Wer die Abschlussprüfung auch nach der Wiederho­
lung nicht bestanden hat, muss das Berufsvorbereitungs­
jahr verlassen. 

§ 15 

Nichtteilnahme, Rücktritt 

(1) Wer ohne wichtigen Grnnd an der Prüfung nicht oder 
nur teilweise teilnimmt, hat die Abschlussprüfung nicht 
bestanden. Der wichtige Grund ist der Schule unverzüg­
lich mitzuteilen. Über das Vorliegen eines wichtigen 
Grnndes entscheidet bei der schriftlichen Prüfung der 
Schulleiter oder die Schulleiterin, bei der mündlichen 
und praktischen Prüfung der oder die Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses. 

(2) Als wichtiger Grund gilt insbesondere Krankheit. Auf 
Verlangen ist ein ärztliches oder amtsärztliches Zeugnis 
vorzulegen. Wer sich in Kenntnis einer gesnndheitlichen 
Beeinträchtigung oder eines anderen wichtigen Grundes 
der Prüfung unterzogen hat, kann diesen Grund nachträg­
lich nicht mehr geltend machen. Der Kenntnis steht die 
fahrlässige Unkenntnis gleich; fahrlässige Unkenntnis 
liegt insbesondere dann vor, wenn beim Vorliegen einer 
gesundheitlichen Beeinträchtigung nicht unverzüglich 
eine Klärung herbeigeführt wurde. 

(3) Soweit ein wichtiger Grund vorliegt, gilt die Prüfung 
als nicht unternommen; die Teilnahme an einer Nachprü­
fung ist zu ermöglichen. In diesem Fall bleiben die be­
reits erbrachten Prüfungsleistungen bestehen. 

(4) Vor Beginn der Prüfung ist auf diese Bestimmungen 
hinzuweisen. 

§ 16 

Täuschungshandlungen, Ordnungsverstöße 

(1) Wer es unternimmt, das Prüfungsergebnis durch Täu­
schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu 
beeinflussen, oder wer nicht zugelassene Hilfsmittel 
nach Bekanntgabe der Prüfungsaufgaben mit sich führt 
oder Beihilfe zu einer Täuschung oder einern Täu­
schungsversuch leistet, begeht eine Täuschungshand­
lung. 

(2) Wird während der Prüfung eine Täuschungshandlung 
festgestellt oder entsteht ein entsprechender Verdacht, ist 
der Sachverhalt von einer Aufsicht führenden Lehrkraft 
festzustellen und zu protokollieren. Der Schüler oder die 
Schülerin setzt die Prüfung bis zur Entscheidung über 
die Täuschungshandlung fort. 

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird der Schüler 
oder die Schülerin von der weiteren Teilnahme an der 
Prüfung ausgeschlossen; dies gilt als Nichtbestehen der 
Abschlussprüfung. In leichten Fällen kann statt dessen 
die Prüfungsleistung mit der Note )>ungenügend« bewer­
tet werden. Die Entscheidung trifft bei der schriftlichen 
Prüfung der Schulleiter oder die Schulleiterin, bei der 
mündlichen und der praktischen Prüfung der oder die 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

(4) Stellt sich eine Täuschungshandlung erst nach der 
Aushändigung des Zeugnisses heraus, kann die obere 
Schulaufsichtsbehörde die ergangene Prüfungsentschei­
dung zurücknehmen, das Zeugnis einziehen und entwe­
der ein anderes Abschlusszeugnis erteilen oder die Ab­
schlussprüfung für nicht bestanden erklären, wenn seit 
der Ausstellung des Zeugnisses nicht mehr als zwei Jahre 
vergangen sind. 

(5) Wer durch eigenes Verhalten die Prüfung so schwer 
stört, dass es nicht möglich ist, seine Prüfung oder die 
Prüfung anderer Schüler ordnungsgemäß durchzuführen, 
wird von der Prüfung ausgeschlossen; dies gilt als Nicht­
bestehen der Abschlussprüfung. Absatz 3 Satz 3 gilt ent­
sprechend. 

(6) Vor Beginn der Prüfung ist auf diese Bestimmungen 
hinzuweisen. 

3. ABSCHNITT 

Zusatzprüfung zum Erwerb eines dem Hauptschul­
abschluss gleichwertigen Bildungsstandes 

§17 

Allgemeines 

(1) Wer die Abschlussprüfung und die Zusatzprüfung be­
standen hat, erwirbt einen dem Hauptschulabschluss 
gleichwertigen Bildungsstand. Die Zusatzprüfung kann 
nur ablegen, wem die in den Lehrplänen der Fächer 
Deutsch sowie Mathematik und Fachrechnen vorgesehe­
nen zusätzlichen Unterrichtsinhalte vermittelt worden 
sind. Die Zusatzprüfung im Fach Englisch kann nur able­
gen, wer den dafür vorgesehenen Unterricht besucht hat. 

(2) Wer die Zusatzprüfung ablegen will, muss dies bis 
zum nächsten Schultag nach Bekanntgabe der Anmelde­
noten gegenüber dem Schulleiter oder der Schulleiterin 
schriftlich erklären. 

§ 18 

Durchführung der Zusatzprüfung 

(1) Die Zusatzprüfung besteht aus einer schriftlichen und 
einer mündlichen Prüfnng. Die Prüfungs aufgaben wer­
den dem Stoffgebiet der Bildungs- und Lehrpläne des 
Berufsvorbereitungsjahres entnommen und vom Kultus­
ministerium landeseinheitlich gestellt. 

(2) Der Zeitpunkt der schriftlichen Prüfung wird vom 
Kultusministerium festgelegt, der Zeitpunkt der münd­
lichen Prüfung vom Vorsitzenden oder von der Vorsit­
zenden des Prüfungsausschusses. 
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(3) Schriftliche Prüfungsarbeiten sind in folgenden 
Fächern zu fertigen: 

Deutsch Arbeitszeit 150 Minuten 

Mathematik und Fachrechnen Arbeitszeit 135 Minuten 

sowie auf Antrag des Schülers 
oder der Schülerin Englisch Arbeitszeit 120 Minuten. 

(4) Die mündliche Prüfung kann sich auf alle Fächer der 
schriftlichen Prüfung erstrecken. 

(5) Für die Durchführung der Zusatzprüfung gelten im 
Übrigen § 6 Abs.l, § 7 Abs.2, §§ 8, 9 Abs.l, 4 bis 6, 
§ 11 Abs. 2 bis 5, § 12 Abs.l, 2, 4 Satz 1, §§ 15, 16 ent­
sprechend. 

(6) Die Zusatzprüfung ist bestanden, wenn die Leistun­
gen in keinem Fach der Zusatzprüfung schlechter als mit 
der Note »ausreichend« bewertet sind. Sind die Leistun­
gen in einem Fach mit der Note »mangelhaft« bewertet, 
so ist die Prüfung bestanden, wenn in einem anderen 
Fach der Zusatzprüfung, in Fachtheorie oder im Fach der 
praktischen Prüfung mindestens die Note »befriedigend« 
erreicht wird. Sind diese Voraussetzungen auf Grund der 
Leistungen im Fach Englisch nicht gegeben, so bleibt 
diese Note unberücksichtigt. 

§ 19 

Wiederholung der Zusatzprü!ung 

Wer einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Bil­
dungsstand nicht erwirbt, weil er die Abschlussprüfung 
oder die Zusatzprüfung nicht besteht, kann 

1. die Zusatzprüfung ohne erneuten Besuch des Berufs­
vorbereitungsjahres zum nächsten Prüfungsterrnin 
oder 

2. die Abschlussprüfung und die Zusatzprüfung nach er­
neutem Besuch des gesamten Schuljahres einmal wie­
derholen. 

4. ABSCHNITT 

Schluss bestimmungen 

§ 20 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2004 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des Kultusmi­
nisteriums über die Ausbildung und Prüfung im Berufs­
vorbereitungsjahr vom 7. Juni 1998 (GBL S.364) außer 
Kraft. 

STUTTGART, den 22. Juli 2004 DR. SCHAVAN 

Anlage 1 
(Zu § 3 Abs.l) 

Stundentafel des Berufsvorbereitungs;ahres 
(durchschnittliche Zahl der Wochenstunden) 

1 Pflichtfächer 
1.1 Allgemeiner Bereich 

Religionslehre 

Deutsch! 

Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde 

Sport 

1.2 Fachlicher Bereich 

- Theoretischer Bereich 

Fachtheorie2 

Mathematik und Fachrechnen1 

Computeranwendungen 

Fachpraxis3 

2 Wahlpflichtfächer 
Englisch! 

und/ oder stützende und ergänzende Angebote 

3 Wahlbereich 
(ergänzende Angebote, Projekte, etc.) 

I Mindestens drei Wochenstunden. 
2 Mindestens eine Wochenstunde, kann auch Fachzeichnen beinhalten. 

6- 8 

18-24 

6- 8 

12-16 

2- 4 

30-314 

4 

3 Ein bis drei Berufsfeld( er), ggf. unter Einschluss von bis zu zwei Praktikums tagen pro Woche mindestens vier 
Wochenstunden. 

4 Zur Betreuung des Praktikums können bei einem Praktikums tag drei Wochenstunden und bei zwei Praktikums­
tagen fünf Wochenstunden pro Klasse verwendet werden. 
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Stundentafel des Berufsvorbereitungsjahres 
Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen 

(durchschnittliche Zahl der Wochenstunden) 

Anlage 2 
(Zu § 3 Abs.l) 

1 Pflichtfächer 
1.1 Allgemeiner Bereich 

Religionslehre 

Deutsch! 

Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde 

Sport 

1.2 Fachlicher Bereich2 3 

Theoretischer Bereich 

Fachtheorie4 

Mathematik und Fachrechnen 

Computeranwendungen 

Fachpraxis 

2 Wahlbereich 
(ergänzende Angebote, Projekte, etc.) 

1 Mindestens zehn Wochenstunden. 

14-18 

13 17 

31 

4 

2 Die Vermittlung von Deutsch als Zweitsprache ist durchgängiges Unterrichtsprinzip. 
3 Bei Durchführung von einem Praktilrumstag können bis zu drei Wochenstunden, bei zwei Praktikumstagen fünf 

Wocbenstunden als Betreuungsstunden verwendet werden. 
4 Kann auch Fachzeichnen enthalten. 

Verordnung des Sozia1ministeriums 
über die Weiterbildung in den Berufen 
der Altenpflege, Heilerziehungspflege, 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 
und Gesundheits- und Krankenpflege 

auf dem Gebiet der Gerontopsychiatrie 
(Weiterbildungsverordnung -

Gerontopsychiatrie) 

Vom 22. Juli 2004 

Es wird verordnet auf Grund von 

1. § 19 Abs.1 des Landespflegegesetzes (LPflG) vom 
11. September 1995 (GBI. S.665), geändert durch das 
Gesetz vom 12. April 1999 (GBI. S.149), im Einver­
nehmen mit dem Kultusministerium, 

2. § 5 Abs. 3 des Landesverwaltungsgesetzes in der Fas­
sung vom 2. Januar 1984 (GBI. S.lOl): 

ERSTER ABSCHNITT 

Allgemeines 

§ 1 

Zweck der Weiterbildung 

(1) Die Weiterbildung an einer nach § 20 LPflG staatlich 
anerkannten Weiterbildungsstätte soll Altenpflegerinnen 

und -pfleger, Heiler.liehungspflegerinnen und -pfleger, 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pfle­
ger, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger 
mit ihren vielfältigen Aufgaben in der Gerontopsychi­
atrie vertraut machen und ilmen die zur Erfüllung dieser 
Aufgaben erforderlichen speziellen Kenntnisse, Fertig­
keiten und Verhaltensweisen vermitteln. 

(2) Zu den pflegerischen Aufgaben in der Gerontopsychi­
atrie zählt die stationäre, teilstationäre und ambulante 
mitverantwortliche Versorgung psychisch veränderter äl­
terer Menschen. 

(3) Die Befahigung zur Übernahme dieser Aufgaben soll 
durch theoretische und praktische Weiterbildung; insbe­
sondere auch durch Vermittlung patientenorientierter 
Verhaltensweisen, erzielt werden. 

§2 

Dauer, Gliederung und Abschluss der Weiterbildung 

(1) Die Weiterbildung ist im Regelfall, unabhängig vom 
Zeitpunkt der Abschlussprüfung, ein einjähriger berufs­
begleitender Lehrgang, der auf der Grundlage eines de­
taillierten Lehrplanes mit Lernzielen und zugeordneter 
Dozentenqualifikation gestaltet wird. Auf die Dauer des 
Lehrgangs kann die Leitung der Weiterbildung abgeleis­
tete Weiterbildungszeiten im Umfang ihrer Gleichwer­
tigkeit anrechnen. 
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(2) Der Lehrgang umfasst: 

I. theoretischen und praktischen Unterricht von mindes­
tens 400 Unterrichtsstunden, deren Dauer jeweils 45 
Minuten beträgt, 

2. praktische Weiterbildung im Umfang von mindestens 
320 Stunden, in Form von fachkundig angeleiteter 
Mitarbeit auf einer gerontopsychiatrischen Einheit in 
einem psychiatrischen Krankenhaus oder auf einer ge­
reontopsychiatrischen Einheit in einer Alten- oder Be­
hindertenhilfeeinrichtung, einem Krankenhaus oder 
einer Rehabilitationsklinik unter ständiger fachärzt­
licher Beratung, 

3. die Abschlussprüfung. 

(3) Erfolgt der Lehrgang in Teilzeitform, sind die gefor­
derten Stundenzahlen ebenfalls einzuhalten; die Lehr­
gangsdauer soll im Regelfall zwei Jahre nicht über­
schreiten. 

(4) Über den Unterricht und die praktische Weiterbil­
dung sind Nachweise zu führen. 

(5) Während des Weiterbildungslehrgangs sind mindes­
tens drei Leistungsüberprüfungen durchzuführen, wovon 
mindestens eine schriftlich und eine mündlich erhoben 
werden soll. Eine schriftliche Leistungsüberprüfung 
muss unter Klausurbedingungen erbracht werden. 

§3 

Lernbereiche des Unterrichts 

l. Pflegerischer Fachbereich 160 Stunden 
- Pflegemodelle und Pflegetheorien 
- Pflegesysteme 
- pflegerisch-therapeutische Konzepte 
- pflegerische Interventionsmöglichkeiten 
- Aspekte der Aktivierung 
- Ethik und Pflegeverständnis 
- Pflegeorganisation und Planung 
- Pflegeprozess und Pflegediagnosen 
- Biografiearbeit 
- Pflegevisite 

Angehörigenarbeit 
Lebenswelten und ihre altersbedingten Veränderun­
gen im pflegerischen Umgang 
Einblick in therapeutische Konzepte 

- Beziehungsgestaltung mit psychisch veränderten 
Menschen im Alter 
Anwendung von Assessment- und Evaluationsver­
fahren 
spezielle Pflege bei gerontopsychiatrischen Erkran­
kungen und Störungen 

2. Medizinisch-therapeutischer Fachbereich 40 Stunden 
gerontopsychiatrische Grundlagen 
gerontopsychiatrische Erkrankungen und Störungen 

organische Störungen 
affektive Störungen 

- Suizid 
Schizophrenie und wahnhafte Störungen 

Störungen durch psychotrope Substanzen 
neurotische Störungen, Belastungsstörungen, so­
matoforme Störungen 

Arzneimittel 

3. Sozialwissenschaftlicher Fachbereich 80 Stunden 
- Entwicklungspsychologie 

Lebenswelten als Konzept 
Selbst- und Fremdwahrnehmung, Rollenverständnis 
Kommunikation und Gesprächsführung 
Krisen- und Konfliktmanagement 

- Copingstrategien 
Analyse und Bewältigung von Belastungen 

- Wahrnehmung des älteren Menschen 
- demoskopische Aspekte und nationale und inter-

nationale Versorgungsstrukturen 
Lern- und Arbeitstechniken 

4. Rechtlicher Fachbereich 
haftungsrechtliche Bestimmungen 

20 Stunden 

- Pflegeversicherungs-, Krankenversicherungs- und 
Pflegequalitätssicherungsgesetz 

- Heimgesetz 
- Betreuungs- und Unterbringungsrecht unter beson-

derer Berücksichtigung der Problematik der frei­
heitsentziehenden Maßnahmen 

5. Angeleitete Projektarbeit 

6. Zur freien Verfügung 

§4 

80 Stunden 

20 Stunden 

Unterbrechungen, versäumte Weiterbildungszeiten 

(l) Die Teilnahme am Weiterbildungslehrgang muss so 
regelmäßig sein, dass die geforderten Leistungsüberprü­
fungen stattfinden können. Entschuldigt fehlenden Per­
sonen soll innerhalb einer Frist von vier Wochen die 
Möglichkeit zum Nachholen einer Leistungsüberprüfung 
angeboten werden. 

(2) Insgesamt darf die versäumte Zeit in Unterricht und 
praktischer Weiterbildung jeweils 10 Prozent nicht über­
steigen. 

§5 

NotenstuJen 

Für die einzelnen Prüfungsleistungen und das Prüfungs­
ergebnis sowie die sonstigen Bewertungen und Leis­
tungsüberprüfungen gelten die folgenden Notenstufen: 

sehr gut (1) = wenn die Leistung den Anforderun-
gen in besonderem Maße entspricht, 

gut (2) = wenn die Leistung den Anforderun-
gen voll entspricht, 

befriedigend (3) = wenn die Leistungen den Anforderun­
gen im Allgemeinen entspricht, 

ausreichend (4) = wenn die Leistung zwar Mängel auf­
weist, aber im Ganzen den Anforde­
rungen noch entspricht, 
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mangelhaft (5) = wenn die Leistung den Anforderun­
gen nicht entspricht, jedoch erkennen 
lässt, dass die notwendigen Grund­
kenntnisse vorhanden sind und die 
Mängel in absehbarer Zeit behoben 
werden können, 

ungenügend (6) = wenn die Leistung den Anforderun­
gen nicht entspricht und selbst die 
Grundkenntnisse so lückenhaft sind, 
dass die Mängel in absehbarer Zeit 
nicht behoben werden können. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Aufnahme 

§6 

Aufnahmevoraussetzungen 

Voraussetzungen für die Aufnahme in einen Weiterbil­
dungs~ehrgang sind: 

I. die Erlaubnis, eine der in § 1 Abs. 1 benannten Berufs­
bezeichnungen zu führen, und 

2. eine einschlägige berufliche Tätigkeit, die nach Been­
digung der Ausbildung mindestens ein Jahr betragen 
haben soll. 

§7 

Aufnahmeantrag 

(1) Der Aufnahmeantrag ist an die Leitung der Weiterbil­
dung zu richten. Die Weiterbildungsstätte bestimmt 
rechtzeitig den Termin, zu dem der Antrag bei ihr ein­
gegangen sein muss, und gibt ihn auf geeignete Weise 
bekannt. Dem Aufnahmeantrag sind beizufügen: 

1. Lebenslauf in tabellarischer Form mit Lichtbild und 
Angaben über den bisherigen Bildungsweg und die 
ausgeübte Berufstätigkeit, 

2. Ausbildungszeugnis, 

3. Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung und 

4. Zeugnisse zum Nachweis der Voraussetzungen nach 
§ 6 Nr.2. 

(2) Über den Aufnahmeantrag entscheidet die Leitung 
der Weiterbildung schriftlich. 

DRITTER ABSCHNITT 

Abschlussprüfung 

§ 8 

Zweck der Prüfung 

In der Abschlussprüfung soll nachgewiesen werden, dass 
das Weiterbildungsziel der staatlich anerkannten Weiter­
bildungsstätte für den Pflegedienst in der Gerontopsychi­
atrie erreicht wurde und die erforderlichen fachtheoreti­
schen Kenntnisse sowie die fachpraktischen Fertigkeiten 
und Verhaltensweisen vorliegen. 

§9 

Teile der Prüfung 

Die Prüfung besteht aus einer schriftlichen Facharbeit 
und einem nachfolgenden Kolloquium. 

§1Q 

Zulassung zur Prüfung 

(1) Zur Prüfung sind alle Lehrgangsteilnehmenden zu­
zulassen, die über Nachweise einer grundsätzlich regel­
mäßigen Teilnahme am Lehrgang verfügen und an den 
mindestens zu fordernden Leistungsüberprüfungen teil­
genommen haben, sowie im Falle der Wiederholungs­
prüfung die zusätzlichen Nachweise über die Erfüllung 
der Auflagen nach § 17 vorgelegt haben. 

(2) Über die Zulassung entscheidet die Leitung der Wei­
terbildung. Eine Ablehnung ist zu begründen und spätes­
tens vier Wochen vor Prüfungsbeginn schriftlich mit­
zuteilen. 

(3) Für die Prüfung wird aus den während des Weiterbil­
dungslehrgangs nach § 2 Abs. 5 erbrachten Leistungs­
überprüfungen eine Anmeldenote gebildet, die bis auf 
die erste Dezimale nach dem Komma zu errechnen ist. 
Die schriftliche Klausurarbeit zählt zweifach, jede wei­
tere Leistungsüberprüfung einfach. Die Note sowie die 
Prüfungstermine sind

r 
spätestens vier Wochen vor Prü­

fungsbeginn durch die Leitung der Weiterbildung schrift­
lich mitzuteilen. 

§11 

Prüfungsausschuss 

(1) Bei der staatlich anerkannten Weiterbildungsstätte 
wird für die Abschlussprüfung ein Prüfungsausschuss 
gebildet, der für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Prüfung verantwortlich ist. Diesem gehören an: 

1. ein Mitglied des zuständigen Regierungspräsidiums 
oder eine von diesem mit der Wahrnehmung dieser 
Aufgaben beauftragte Person als Vorsitzender, 

2. die Leitung der Weiterbildung oder deren Stellvertre­
tung, 

3. mindestens zwei an der Weiterbildung beteiligte Lehr-
kräfte. 

(2) Jedes Mitglied des Prüfungsausschusses hat eine 
Stellvertretung. Als Stellvertretung für die Lehrkräfte 
können auch Lehrkräfte einer anderen staatlich aner­
kannten Weiterbildungsstätte bestimmt werden, die in 
entsprechenden Lehrgängen unterrichten. 

(3) Das Regierungspräsidium als zuständige Prüfungs­
behörde bestellt widerruflich den Vorsitzenden und auf 
Vorschlag der Leitung der Weiterbildung die übrigen 
Mitglieder des Prüfungsausschusses. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind bei ih­
rer Tätigkeit als Prüfer unabhängig. Sie sind zur Ver­
schwiegenheit über alle Prüfungsangelegenheiten ver­
pflichtet. 
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(5) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfahig, wenn min­
destens drei Mitglieder, darunter der Vorsitzende, anwe­
send sind. Der Prüfungsausschuss entscheidet mit einfa­
cher Mehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Vorsitzenden den Ausschlag. 

§ 12 

Verfahren der Abschlussprüfung 

(1) Die Abschlussprüfung wird an der staatlich aner­
kannten Weiterbildungsstätte abgenommen. 

(2) Das Regierungspräsidium als zuständige Prüfungs­
behörde setzt den :leitpunkt der Prüfungsteile im Einver­
nehmen mit der Leitung der Weiterbildung fest. 

§13 

Entgegennahme und Bewertung der Facharbeit 

(l) Das Thema der Facharbeit ist vom Prüfungsvorsit­
zenden zu genehmigen; er bestimmt zwei Prüfer zu Kor­
rektoren der Facharbeit. 

(2) Die Bearbeitungsfrist für die Facharbeit darf die 
Dauer von zwölf Wochen nicht überschreiten. Die Fach­
arbeit ist vier Wochen vor dem Termin des Kolloquiums 
abzugeben. 

(3) Der Facharbeit ist die schriftliche Versicherung bei­
zufügen, dass die Arbeit selbstständig angefertigt wurde, 
nur die angegebenen Hilfsmittel benutzt und alle Stellen, 
die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken 
entnommen sind, durch Angabe der Quellen als Entleh­
nungen kenntlich gemacht wurden. 

(4) Die Facharbeit wird von den beiden Korrektoren un­
abhängig bewertet. Die Noten werden bis zur ersten De­
zimale nach dem Komma festgelegt. Der auf die erste 
Dezimale errechnete Durchschnitt der beiden Bewertun­
gen gilt als Note. Unterscheidet sich die Benotung um 
mehr als eine Note, entscheidet der Prüfungsvorsitzende; 
die Noten der Korrektoren gelten als Grenzwerte. 

(5) Die Bewertung der Facharbeit ist drei Arbeitstage vor 
dem Beginn des Kolloquiums mitzuteilen. 

§ 14 

Abnahme des Kolloquiums 

(1) Der Prüfungsausschuss legt fest, in welcher Beset­
zung das Kolloquium abgenommen wird. Dem zu bil­
denden Fachausschuss gehören die Korrektoren der zu 
besprechenden Facharbeit an. Die zu prüfende Person 
wird von den Korrektoren der Facharbeit und im Falle 
von § 13 Abs. 4 Satz 4 vom Vorsitzenden geprüft. 

(2) Das Kolloquium umfasst: 

1. die Präsentation der Facharbeit und 

2. eine fachliche Diskussion über die dargestellten In­
halte. 

(3) Das Kolloquium dauert zwischen 20 bis 30 Minuten. 

(4) Das Kolloquium ist nicht öffentlich. Der Prüfungs­
ausschuss kann einzelnen Personen bei Nachweis eines 
berechtigten Interesses und mit Zustimmung der zu prü­
fenden Person gestatten, als Zuhörende teilzunehmen. 
Mitglieder des zuständigen Regierungspräsidiums sind 
jederzeit berechtigt, bei den Prüfungen als Beobachtende 
anwesend zu sein. 

(5) Die Kolloquiumsnoten werden von jedem Prüfer bis 
auf die erste Dezimale nach dem Komma bestimmt. Die 
Gesamtnote des Kolloquiums ist der Durchschnitt der 
vergebenen Noten. Weicht sowohl die Kolloquiumsnote 
als auch die Anmeldenote von der Note für die Fach­
arbeit um mehr als anderthalb Noten nach unten ab, ent­
scheidet der Prüfungsausschuss, ob eine neue Facharbeit 
gefertigt werden muss. 

(6) Über das Kolloquium ist eine Niederschrift zu fer­
tigen, in der Folgendes festzuhalten ist: 

1. Name der geprüften Person, 

2. :leit und Dauer der Prüfung, 

3. Zusammensetzung des Prüfungsausschusses und Na­
men der Prüfer und 

4. die wesentlichen Gegenstände der Prüfung, der Ver­
lauf und die Bewertung. 

§ 15 

Ermittlung des Prüfungsergebnisses 

(1) Das Prüfungsergebnis wird in einer Schlusssitzung 
des Prüfungsausschusses anband der Ergebnisse der 
Facharbeit, des Kolloquiums und der Anmeldenote er­
mittelt. Der Durchschnitt ist auf die erste Dezimale nach 
dem Komma zu errechnen. Dabei sind Facharbeit, Kol­
loquium und Anmeldenote je einfach zu gewichten. 

(2) Der nach Absatz 1 ermittelte Durchschnitt ist in der 
üblichen Weise auf eine ganze Note zu runden (Beispiel: 
2,5 bis 3,4 auf »befriedigend«). 

(3) Der Prüfungsausschuss stellt in seiner Schlusssitzung 
fest, ob die Abschlussprüfung bestanden ist, und teilt 
dies den geprüften Personen unverzüglich mit. Die Ab­
schlussprüfung ist bestanden, wenn der nach Absatz 1 er­
mittelte Durchschnitt mindestens 4,0 beträgt. 

(4) Über die Schlusssitzung ist eine Niederschrift zu fer­
tigen, die vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
und dem Mitglied, das die Niederschrift angefertigt hat, 
unterschrieben wird. 

(5) Die Niederschriften über die Prüfung und über die 
Schlusssitzung des Prüfungsausschusses, eine Liste mit 
den Prüfungsergebnissen und die Prüfungsarbeiten sind 
bei den Akten der Weiterbildungsstätte aufzubewahren. 
Die Niederschriften und Prüfungsarbeiten können nach 
Ablauf von drei Jahren seit der Schlusssitzung des Prü­
fungsausschusses vernichtet werden. 
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§ 16 

Zeugnis 

(1) Wer die Abschlussprüfung bestanden hat, erhält ein 
Abschlusszeugnis mit dem nach § 14 ermittelten Prü­
fungsergebnis (Anlage). Mit dem Abschlusszeugnis ist 
die Erlaubnis zum Führen der in der Anlage festgelegten 
Weiterbildungsbezeichnungen verbunden. 

(2) Wer die Abschlussprüfung nicht bestanden und die 
Prüfung nicht wiederholt oder nicht teilgenommen hat, 
erhält auf Wunsch ein Abgangszeugnis mit den in § 15 
Abs. 1 genannten Ergebnissen der einzelnen Prüfungs­
leistungen. In dem Zeugnis ist zu vermerken, dass das 
Weiterbildungsziel der anerkannten Weiterbildungsstätte 
für Gerontopsychiatrie nicht erreicht ist. 

§ 17 

Wiederholung der Prüfung 

(1) Wer die Abschlussprüfung nicht bestanden hat, kann 
sie einmal wiederholen; der Antrag ist schriftlich an den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten. Der 
Prüfungsausschuss kann die erneute Zulassung von einer 
bestimmten Vorbereitung abhängig machen, sofern dies 
auf Grund der ermittelten Einzelleistungen notwendig 
erscheint. Der Prüfungsausschuss kann die Wiederho­
lungsprüfung auf bestimmte Prüfungs teile beschränken. 

(2) Der Prüfungstermin wird vom Prüfungsausschuss be­
stimmt. 

(3) Bei der Wiederholungsprüfung soll der Prüfungsaus­
schuss mit denselben Mitgliedern besetzt sein. 

§ 18 

Nichtteilnahme, Rücktritt 

(1) Wer ohne wichtigen Grund an der Abschlussprüfung 
nicht oder nicht vollständig teilnimmt, hat sie nicht be­
standen. Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes 
entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 
Die zu prüfende Person hat den Grund unverzüglich der 
Leitung der Weiterbildung mitzuteilen. 

(2) Als wichtiger Grund gilt insbesondere Krankheit. Auf 
Verlangen ist ein ärztliches oder amts ärztliches Zeugnis 
vorzulegen. Wer sich in Kenntnis einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung oder eines anderen wichtigen Grundes 
der Prüfung unterzogen hat, kann dies nachträglich nicht 
mehr geltend machen. Der Kenntnis steht die fahrlässige 
Unkenntnis gleich; fahrlässige Unkenntnis liegt ins­
besondere dann vor, wenn beim Vorliegen einer gesund­
heitlichen Beeinträchtigung nicht unverzüglich eine 
Klärung herbeigeführt wurde. 

(3) Liegt ein wichtiger Grund vor, gilt die Prüfung als 
nicht unternommen. Es ist ein Nachprüfungstermin fest-

zusetzen, bei dem bereits erbrachte Prüfungsleistungen 
bestehen bleiben. 

(4) Vor Beginn der Prüfung ist auf die Bestimmungen der 
§§ 18 und 19 hinzuweisen. 

§ 19 

Täuschungshandlungen, Ordnungsverstöße 

(1) Wird während der Prüfung eine Täuschungshandlung 
oder ein entsprechender Verdacht festgestellt, ist der 
Sachverhalt von einem der Prüfer festzustellen und zu 
protokollieren. Die Prüfung wird vorläufig fortgesetzt 
bis die Entscheidung darüber getroffen ist, ob eine Täu­
schungshandlung vorliegt. 

(2) Die Entscheidung trifft der Vorsitzende des Prüfungs­
ausschusses. Wird eine Täuschungshandlung festgestellt, 
gilt die Prüfung als nicht bestanden. 

(3) Stellt sich eine Täuschungshandlung erst nach Aus­
händigung des Zeugnisses heraus, so kann der Prüfungs­
ausschuss die Prüfungsentscheidung zurücknehmen und 
die Abschlussprüfung als nicht bestanden erklären, wenn 
seit Ausstellung des Zeugnisses nicht mehr als zwei 
Jahre vergangen sind. 

VIERTER ABSCHNITT 

Schlussbestimmungen 

§ 20 

Übergangsvorschrijten 

(1) Eine vor Inkrafttreten des Krankenpflegegesetzes 
vom 16. Juli 2003 (BGBL I S.1442) erteilte Erlaubnis 
als »Krankenschwester« oder »Krankenpfleger« oder als 
»Kinderkrankenschwester« oder »Kinderkrankenpfle­
ger« oder eine einer solchen Erlaubnis durch das Kran­
kenpflegegesetz vom 4. Juni 1985 (BGBL I S. 893), zu­
letzt geändert durch Artikel 20 des Gesetzes vom 
27. April 2002 (BGBL I S.1467), gleichgestellte staat­
liche Anerkennung als »Krankenschwester« oder »Kran­
kenpfleger« oder »Kinderkrankenschwester« oder »Kin­
derkrankenpfleger« nach den Vorschriften der Deutschen 
Demokratischen Republik eröffnet den Zugang zur Wei­
terbildung. 

(2) Wer entsprechend § 23 Abs. 2 KrPflG berechtigt ist, 
die frühere Berufsbezeichnung weiterzuführen, kann ver­
langen, dass die Weiterbildungsbezeichnung entspre­
chend abgeändert wird. 

§ 21 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2004 in Kraft. 

STUTTGART, den 22. Juli 2004 GÖNNER 
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(Name der Weiterbildungsstätte) 

Weiterbildungszeugnis 

Frau/Herr ___________ _ 

Nr.12 

Anlage 
(zu § 16 Abs.1) 

geborenam ____________________ in---------------

mit/Altenpflegeprüfung/Heilerziehungspflegeprüfung/Gesundheits- und Kinderkran­
kenpflegeprüfung/Gesundheits- und Krankenpflegeprüfung 

am _______ _ 

hat in der Zeit vom _______ _ 

an der staatlich anerkannten Weiterbildungsstätte 

(Name und Adresse der Weiterbildungsstätte) 

an einem Weiterbildungslehrgang gemäß § 19 Landespflegegesetz vom 11. Sep­
tember 1995 (GBI. S.665) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit 
der Weiterbildungsverordnung - Gerontopsychiatrie vom 22. Juli 2004 (GBI. 
S.663) erfolgreich teilgenommen. 

Die Zulassung zur Abschlussprüfung erfolgte nach Teilnahme an einem Lehrgang mit 
400 Stunden Unterricht sowie 320 Stunden praktischer Weiterbildung. 
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Die Teilnehmerin / der Teilnehmer* hat im Rahmen der vorgeschriebenen Prüfung 

folgendes Prüfungsergebnis** erzielt: 

Dieses Abschlusszeugnis berechtigt gemäß § 16 Abs.1 Satz 2 der Weiterbildungs­

verordnung - Gerontopsychiatrie, folgende Weiterbildungsbezeichnung zu führen: 

»Altenpfleger für Gerontopsychiatrie«, 

»Altenpflegerin für Gerontopsychiatrie«, 

»Heilerziehungspfleger für Gerontopsychiatrie«, 

»Heilerziehungspflegerin für Gerontopsychiatrie, 

»Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für Gerontopsychiatrie«, 

»Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin für Gerontopsychlatrie«, 

»Gesundheits- und Krankenpfleger für Gerontopsychiatrie«, 

»Gesundheits- und Krankenpflegerin für Gerontopsychiatrie«*. 

Ort und Datum 

Der Prüfungsausschuss 

Die/ Der Vorsitzende 

* Nichtzutreffendes bitte streichen 
** Zutreffendes bitte eintragen 
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Verordnung 
des Innenministeriums über die Erhebung 

von Kosten der Vollstreckung 
nach dem Landesverwaltungs­

vollstreckungsgesetz 
(Vollstreckungskostenordnung -

LVwVGKO) 

Vom 29. Juli 2004 

Es wird im Einvernehmen mit dem Finanzmin~sterium 
verordnet auf Grund von 

1. § 31 Abs. 4 des Landesverwaltungsvollstreckungsge­
setzes (LVwVG) vom 12. März 1974 (GBL S. 93), zu­
letzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
18. Dezember 1995 (GBL 1996 S.29), und 

2. § 52 Abs. 4 des Polizeigesetzes (PoIG) in der Fassung 
vom 13. Januar 1992 (GBL S.l): 

§ 1 

Mahngebühr 

(1) Für die Mahnung nach § 14 Abs.l LVwVG wird eine 
Mahngebühr erhoben. Sie beträgt ein halbes Prozent des 
Mahnbetrags, mindestens jedoch 4 Euro und höchstens 
75 Euro. 

(2) Für die Mahnung durch ortsübliche Bekanntmachung 
nach § 14 Abs. 2 LVwVG wird keine Gebühr erhoben. 

§2 

Pfändungsgebühr 

(1) Die Pfandungsgebühr wird erhoben 

1. für die Pffindung von beweglichen Sachen, von Fruch­
ten, die vom Boden noch nicht getrennt sind, von For­
derungen aus Wechseln oder anderen Papieren, die 
durch Indossament übertragen werden können, und 
von Postspareinlagen und 

2. für die Pfändung von Forderungen, die nicht unter 
Nummer 1 fallen, und von anderen Vermögensrech­
ten. 

(2) Die Gebühr bemisst sich nach der Summe der zu 
vollstreckenden Beträge. Die durch die Pfändung entste­
henden Kosten sind nicht mitzurechnen. Bei der Vollzie­
hung des Arrests bemisst sich die Pfändungsgebühr nach 
der Hinterlegungssumme. 

(3) Die Höhe der Gebühr ergibt sich in den Fällen des 
Absatzes 1 aus der Tabelle der Anlage I dieser Verord­
nung. 

(4) Die halbe Gebühr wird erhoben, wenn 

1. ein Pfändungsversuch erfolglos geblieben ist, weil 
pfandbare Gegenstände nicht vorgefunden wurden, 
oder 

2. die Pfandung in den Fällen des § 281 Abs. 3 der Abga­
benordnung, des § 812, des § 851 a Abs. 1 und des 
§ 851 b Abs.I der Zivilprozessordnung unterbleibt. 

(5) Wird gezahlt, nachdem sich der Vollstreckungs­
beamte an Ort und Stelle begeben hat, wird die volle 
Gebühr erhoben. Wird gezahlt, bevor sich der Vollstre­
ckungsbeamte an Ort und Stelle begeben hat, oder wird 
die Pfandung in anderer Weise als durch Zahlung abge­
wendet, wird keine Gebühr erhoben. 

(6) Werden wegen desselben Anspruchs mehrere Forde­
rungen, die nicht unter Absatz 1 Nr. I fallen, oder andere 
Vermögensrechte im Sinne von Absatz 1 Nr.2 gepfandet, 
wird die Gebühr nur einmal erhoben. 

§3 

Wegnahmegebühr 

(1) Für die Wegnahme von Urkunden in den Fällen des 
§ 310 Abs.1 Satz 2 und des § 321 Abs.6 der Abgaben­
ordnung wird eine Wegnahmegebühr erhoben. Sie wird 
auch dann erhoben, wenn der Ptlichtige an den zur Voll­
streckung erschienenen Vollstreckungsbeamten freiwil­
lig leistet. 

(2) Die Gebühr beträgt 20 Euro. 

(3) Die halbe Gebühr wird erhoben, wenn ein Wegnah­
meversuch erfolglos geblieben ist, weil die in Absatz I 
bezeichneten Gegenstände nicht vorgefunden wurden. 

§4 

Verwertungsgebühr 

(1) Die Verwertungsgebühr wird für die Versteigerung 
und andere Verwertung von Gegenständen erhoben. 

(2) Die Gebühr bemisst sich nach dem Erlös. Übersteigt 
der Erlös die Summe der zu vollstreckenden Beträge, so 
ist diese maßgebend. 

(3) Die Höhe der Gebühr ergibt sich aus der Tabelle der 
Anlage 2 dieser Verordnung. 

(4) Wird die Verwertung abgewendet, so ist § 2 Abs.5 
sinngemäß anzuwenden; im Falle des § 2 Abs. 5 Satz 1 
wird jedoch nur ein Viertel der vollen Gebühr, höchstens 
30 Euro erhoben. Dabei bemisst sich die Gebühr nach 
dem Betrag, der bei einer Verwertung der Gegenstände 
voraussichtlich als Erlös zu erzielen wäre (Schätzwert). 

§5 

Gebühr für die Androhung 

(1) Für die Androhung von Zwangsmitteln nach § 20 
LVwVG wird eine Gebühr erhoben, wenn die Anord­
nung nicht mit dem Verwaltungs akt , der vollstreckt wer­
den soll, verbunden ist. 

(2) Die Gebühr beträgt 15 Euro. 
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§6 

Gebühr für die Ersatzvornahme 

(1) Führt die Vollstreckungsbehörde die Ersatzvornahme 
nach § 25 LVwVG selbst aus, wird eine Gebühr erhoben. 

(2) Die Gebühr beträgt 45 Euro für jeden bei der Aus­
führung der Ersatzvornahme eingesetzten Bediensteten 
je angefangene Stunde. 

(3) Führt ein Dritter die Ersatzvornahme im Auftrag der 
Vollstreckungsbehörde durch, wird zur Abgeltung der ei­
genen Aufwendungen eine Gebühr von bis zu 10 Prozent 
des Betrages erhoben, der an den Beauftragten zu zahlen 
ist, höchstens jedoch 2500 Euro. Bei der Gebührenbe­
messung sind der Verwaltungsaufwand sowie die wirt­
schaftliche oder sonstige Bedeutung der öffentlichen 
Leistung für den Gebührenschuldner sowie dessen wirt­
schaftliche Verhältnisse zu berücksichtigen. Die Gebühr 
darf nicht in einem Missverhältnis zur öffentlichen Leis­
tung stehen. 

§7 

Gebühr für die Anwendung unmittelbaren Zwangs 

(1) Für die Anwendung unmittelbaren Zwangs nach 
§§ 26 bis 28 LVwVG und in den Fällen des § 52 Abs.4 
PolG wird eine Gebühr erhoben. 

(2) Die Gebühr beträgt 40 Euro für jeden bei der Anwen­
dung unmittelbaren Zwangs eingesetzten Bediensteten je 
angefangene Stunde. 

§8 

Auslagen 

(1) Als Auslagen können erhoben werden 

1. Entgelte für Telekommunikationsdienstleistungen, 
ausgenommen die Entgelte für Telefondienstleistun­
gen im Ortsbereich, 

2. Schreibauslagen fFür nicht von Amts wegen zu ertei­
lende Abschriften; dabei gelten als Abschriften im 
Sinne dieser Vorschrift auch Ausdrucke elektronisch 
gespeicherter Daten; die Schreibauslagen betragen für 
jede Seite unabhängig von der Art der Herstellung 
0,50 Euro, 

3. Kosten für Zustellungen durch die Post und für 
Nachnahmen; wird durch die Behörden zugestellt (§ 5 
des Verwaltungszustellungsgesetzes), werden die für 
Zustellungen durch die Post mit Zustellungsurkunden 
entsprechenden Kosten erhoben, 

4. Kosten, die durch öffentliche Bekanntmachung entste­
hen, 

5. Kosten der Beförderung, Verwahrung und Beaufsich­
tigung gepfändeter Sachen, Kosten der Aberntung ge-

pfändeter Früchte und Kosten der Verwahrung, Fütte­
rung und Pflege gepfändeter Tiere, 

6. sächliche Kosten, die durch den Einsatz von Kraft­
fahrzeugen und technischen Hilfsmitteln bei der Voll­
streckung entstehen, 

7. die Beträge, die anderen in- und ausländischen Behör­
den, öffentlichen Einrichtungen oder Beamten zuste­
hen, und zwar auch dann, wenn aus Gründen der Ge­
genseitigkeit, der Verwaltungsvereinfachung und 
dergleichen an die Behörden, Einrichtungen oder Be­
amten keine Zahlungen zu leisten sind und 

8. andere Beträge, die auf Grund von Vollstreckungs­
maßnahmen an Dritte zu zahlen sind. 

(2) Für jede Dienstreise und jeden Dienstgang des Voll­
streckungsbeamten wird ein Reisekostenpauschalbetrag 
von vier Euro erhoben. Der Reisekostenpauschalbetrag 
wird für jede Vollstreckungshandlung erhoben, auch 
weun der Vollstreckungsbeamte auf derselben Dienst­
reise oder demselben Dienstgang mehrere Vollstre­
ckungshandlungen vornimmt. Werden jedoch auf einer 
Dienstreise oder einem Dienstgang mehrere Vollstre­
ckungshandlungen gegen einen Pt1ichtigen vorgenom­
men, so wird der Reisekostenpauschalbetrag nur einmal 
erhoben. 

(3) Auslagen für die Mahnung nach § 14 Abs. 1 und 2 
LVwVG und andere als in Absatz 1 Nr.l und 3 aufge­
führte Entgelte für Telekommunikationsdienstleistungen 
sowie Kosten für Zustellungen durch die Post und für 
Nachnahmen werden nicht erhoben. 

§9 

Mehrheit von Pflichten 

(1) Wird gegen mehrere Pflichtige, die nicht Gesamt­
schuldner sind, bei derselben Gelegenheit vollstreckt, so 
werden die Gebühren 

1. in den Fällen der §§ 2 bis 4 von jedem Pflichtigen er­
hoben und 

2. in den Fällen der §§ 6 und 7 auf die beteiligten Pt1ich­
tigen angemessen verteilt. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 werden die Auslagen an­
gemessen auf die beteiligten Pflichtigen verteilt. 

§10 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün­
dung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Vollstreckungskosten­
ordnung vom 2. Juli 1974 (GBl. S. 229), zuletzt geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 18.Dezember 1995 
(GBL 1996 S. 29), außer Kraft. 
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(2) Gebühren und Auslagen für Vollstreckungshandlun­
gen, die vor Inkrafftreten dieser Verordnung begonnen 
wurden, sind nach den Vorschriften der bis zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Vollstreckungskostenordnung zu er­
heben. 

STUTTGART, den 29. Juli 2004 RECH 

Anlage 1 
(zu § 2 Abs. 3) 

Pfdndungsgebühren 
für Pfändungen nach § 2 Abs. 1 

Bis zu 500 Euro einschließlich 15 Euro 

bis zu 1000 Euro einschließlich 20 Euro 

bis zu 1500 Euro einschließlich 25 Euro 

bis zu 2000 Euro einschließlich 30 Euro 

bis zu 2500 Euro einschließlich 35 Euro 

bis zu 3000 Euro einschließlich 40 Euro 

bis zu 3500 Euro einschließlich 45 Euro 

bis zu 4000 Euro einschließlich 50 Euro 

bis zu 4500 Euro einschließlich 55 Euro 

bis zu 5000 Euro einschließlich 60 Euro, 

von dem Mehrbetrag für je 1000 Euro 5 Euro. Werte über 
5000 Euro sind auf volle 1000 Euro aufzurunden. 

Anlage 2 
(zu § 4 Abs. 3) 

Verwertungsgebühren für die Versteigerung 

und andere Verwertung von Gegenständen 

nach § 4 Abs. 1 

Bis zu 300 Euro einschließlich 25,- Euro 

bis zu 500 Euro einschließlich 37,50 Euro 

bis zu 1000 Euro einschließlich 50,- Euro 

bis zu 1500 Euro einschließlich 62,50 Euro 

bis zu 2000 Euro einschließlich 75,- Euro 

bis zu 2500 Euro einschließlich 87,50 Euro 

bis zu 3000 Euro einschließlich 100,- Euro 

bis zu 3500 Euro einschließlich 112,50 Euro 

bis zu 4000 Euro einschließlich 125,- Euro 

bis zu 4500 Euro einschließlich 137,50 Euro 

bis zu 5000 Euro einschließlich 150,- Euro, 

von dem Mehrbetrag für je 1000 Euro 12,50 Euro. Werte 
über 5000 Euro sind auf volle 1000 Euro aufzurunden. 

Verordnung des Sozialministeriums 
über die Weiterbildung 

in den Pflegeberufen für die Leitung 
des Pflegedienstes in Einrichtungen 

der Altenhilfe und Leitung 
von ambulanten Pflegediensten 

(Weiterbildungsverordnung - Pflege­
dienstleitung für Altenhilfe 

und ambulante Dienste) 

Vom 2. August 2004 

Es wird verordnet auf Grund von 

l. § 19 Abs. 1 des Landespflegegesetzes (LPflG) vom 
11. September 1995 (GBL S. 665), geändert durch Ge­
setz vom 12. April 1999 (GBI. S.149), im Einverneh­
men mit dem Kultusministerium, 

2. § 5 Abs. 3 des LandesverwaItungsgesetzes in der Fas­
sung vom 2. Januar 1984 (GBL S.lOl): 

ERSTER ABSCHNITT 

Allgemeines 

§ 1 

Zweck der Weiterbildung 

(1) Die Weiterbildung an einer nach § 20 LPflG staatlich 
anerkannten Weiterbildungsstätte soll 

1. Altenpflegerinnen und -pfleger, Gesundheits- und Kin­
derkrankenpflegerinnen und -pfleger, Gesundheits­
und Krankenpflegerinnen und -pfleger zur Leitung des 
Pflegedienstes in kleineren und mittleren Einrich­
tungen der Altenhilfe, insbesondere von Altenhilfe­
einrichtungen innerhalb von Organisationsverbünden, 
sowie zur Leitung von ambulanten Pflegediensten und 

2. Heilerziehnngspflegerinnen und -pfleger zur Leitung 
ambulanter Pflegeeinrichtungen, die überwiegend be­
hinderte Menschen pflegen und betreuen, qualifizie­
ren. 

(2) Die Weiterbildung soll insbesondere dazu befähigen, 
einen angemessenen persönlichen Führungsstil zu ent­
wickeln, den Pflegedienst unter Berücksichtigung recht­
licher, wirtschaftlicher und personeller Belange zu orga­
nisieren, Qualitätsanforderungen zu setzen, die Qualität 
zu sichern und zu steigern, das Leistungsprofil der Ein­
richtung an Änderungen in der Bedarfslage anzupassen, 
die Einrichtung und ihr Angebot öffentlichkeitswirksam 
darzustellen und geeignete Pflegekonzepte einzuführen 
und umzusetzen. 

(3) Die Befähigung zur Übernahme der genannten Auf­
gaben soll durch theoretischen Unterricht, fachprak-
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tische Übungen und unterrichtsbegleitende Praxisanteile 
erzielt werden. 

§2 

Dauer, Gliederung und Abschluss der Weiterbildung 

(1) Die Weiterbildung ist im Regelfall unabhängig vom 
Zeitpunkt der Abschlussprüfung ein Vollzeitlehrgang mit 
Unterricht und den Unteni.cht begleitenden Praxisantei­
len im Gesamtumfang von mindestens 1500 Stunden, der 
auf der Grundlage eines detaillierten Lehrplanes mit 
Lernzielen und zugeordneter Dozentenqualifikation ge­
staltet wird. Auf die Dauer des Lehrgangs kann die Lei­
tung der Weiterbildung abgeleistete Weiterbildungszei­
ten im Umfang ihrer Gleichwertigkeit anrechnen. 

(2) Der Lehrgang umfasst: 

1. theoretischen Unterricht von mindestens 1000 Unter­
richtsstunden, deren Dauer jeweils 45 Minuten be­
trägt, 

2. unterrichtsbegleitende Praxisanteile in Form von 
Praktika im Umfang von 400 Stunden, aufgeteilt in je 
200 Stunden in ambulanten und stationären Einrich­
tungen, 

3.100 Stunden fachpraktische Übungen, 

4. die Abschlussprüfung. 

(3) Erfolgt der Lehrgang in Teilzeitform, sind die gefor­
derten Stundenzahlen ebenfalls einzuhalten; die Lehr­
gangsdauer soll im Regelfall drei Jahre nicht überschrei­
ten. 

(4) Geeignete Teile des Unterrichts können mit Geneh­
migung des Regierungspräsidiums auch in Femstudien­
form erbracht werden. 

(5) Über den Unterricht und die praktische Weiterbil­
dung sind Nachweise zu führen. 

(6) Während des Weiterbildungs lehrgangs sind min­
destens fünf Leistungsüberprüfungen durchzuführen. 
Die in § 3 ausgewiesenen Lern- und Übungsbereiche 
sind schwerpunktmäßig jeweils Ziel einer Leistungs­
überprüfung. Mindestens zwei Leistungsüberprüfungen 
müssen unter Klausurbedingungen und mindestens eine 
mündlich durchgeführt werden. Bei Gruppenarbeit muss 
die individuelle Leistung erkennbar sein. 

§3 

Lern- und Übungsbereiche 

Inhalte der Leru- und Übungsbereiche: 

1 Führung und Selbstmanagement 

1.1 Führungsmodelle 

250 Stunden 

1.2 Mitarbeiterführung und Teamentwicklung 

1.3 Personalauswahl, -entwicklung und Beurteilung 

1.4 Menschenbilder und Persönlichkeitstheorien 

1.5 Super vision und Coaching 

1.6 Zeitmanagement 

1.7 Umgang mit Belastungen 

1.8 Kommunikation und Konmktmanagement 

1.9 Einbindung von Angehörigen und freiwilligen Hilfs­
kräften 

2 Organisation und Organisations­
entwicklung 

2.1 Aufbau- und Ablauforganisation 

300 Stunden 

2.2 Organisation nach rechtlichen, institutionellen und 
vertraglichen Anforderungen 

2.3 Personaleinsatzplanung, Arbeitszeitmodelle und 
Dienstplangestaltung 

2.4 Kosten- und Leistungsmanagement 

2.5 Projektmanagement 

2.6 Kooperation und Vernetzung 

3 Qualitätsmanagement 

3.1 Rechtsgrundlagen 

150 Stunden 

3.2 Methoden der internen und externen Qualitätsent­
wicklung 

3.3 Qualitätsbeschreibung, -sichernng und -weiterent­
wicklung 

4 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 

4.1 Instrumente und Methoden 

75 Stunden 

4.2 Präsentations- und Moderationstechniken 

4.3 Rhetorik 

5 Pflege 200 Stunden 

5.1 Pflegetheorien und -modelle 

5.2 Pflege-, Versorgungs- und Betreuungskonzepte 

5.3 Planung und Steuerung des Pflegeprozesses 

5.4 Grundlagen der Pflegeforschung 

6 Zur freien Verfügung 25 Stunden. 

§4 

Unterbrechungen. versäumte Weiterbildungszeiten 

(l) Die Teilnahme am Weiterbildungslehrgang muss so 
regelmäßig sein, dass die geforderten Leistungsüberprü­
fungen stattfinden können. Entschuldigt fehlenden Per­
sonen soll innerhalb einer Frist von vier Wochen die 
Möglichkeit zur Nachholung einer Leistungsüberprü­
fung angeboten werden. 

(2) Entschuldigt versäumte Weiterbildungszeiten in den 
theoretischen Lehrgangsabschnitten können bis zu höchs­
tens 15 Prozent von der Leitung der Weiterbildung ange­
rechnet werden. Versäumte Weiterbildungszeiten in den 
begleitenden Praxisanteilen sind nachzuholen. 
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§S 

Notenstufen 

(1) Für die einzelnen Prüfungsleistungen und das Prü­
fungsergebnis sowie die sonstigen Bewertungen und 
Leistungsüberprüfungen gelten die folgenden Notenstu­
fen: 

sehr gut (1) = wenn die Leistung den Anforderun­
gen in besonderem Maße entspricht, 

gut (2) = wenn die Leistung den Anforderun-
gen voll entspricht, 

befriedigend (3) wenn die Leistung den Anforderun­
gen im Allgemeinen entspricht, 

ausreichend (4) = wenn die Leistung zwar Mängel auf­
weist, aber im Ganzen den Anforde­
rungen noch entspricht, 

mangelhaft (5) = wenn die Leistung den Anforderun­
gen nicht entspricht, jedoch erkennen 
lässt, dass die notwendigen Grund­
kenntnisse vorhanden sind und die 
Mängel in absehbarer Zeit behoben 
werden können, 

ungenügend (6) wenn die Leistung den Anforderun­
gen nicht entspricht und selbst die 
Grundkenntnisse so lückenhaft sind, 
dass die Mängel in absehbarer Zeit 
nicht behoben werden können. 

(2) Für eine einzelne Leistungsüberprüfung sind halbe 
und ganze Noten zu bilden. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Aufnahme 

§6 

AuJnahmevoraussetzungen 

(1) Voraussetzungen für die Aufnahme in einen Weiter­
bildungslehrgang sind: 

1. die Erlaubnis, eine der in § 1 Abs. I benannten Berufs­
bezeichnungen zu führen, und 

2. eine einschlägige berufliche Tätigkeit nach Beendi­
gung der Ausbildung, die vor Beginn einer Vollzeit­
weiterbildung mindestens zwei Jahre betragen soll 
oder vor Beginn einer Teilzeitweiterbildung solange 
gedauert haben soll, dass sie in der Summe mit der 
voraussichtlich bis zur Beendung der Weiterbildung 
weiter auszuübenden Tätigkeit einer zweijährigen 
Tätigkeit entspricht. 

(2) Liegt die einschlägige berufliche Vortätigkeit nicht 
innerhalb der Rahmenfrist des § 71 Abs. 3 des Elften Bu­
ches Sozialgesetzbuch, hindert das die Aufnahme in die 
Weiterbildung nicht. 

§7 

AuJnahmeantrag 

(1) Der Aufnahmeantrag ist an die Leitung der Weiter­
bildung zu richten. Die Weiterbildungsstätte bestimmt 
rechtzeitig den Termin, zu dem der Antrag bei ihr einge­
gangen sein muss, und gibt ihn auf geeignete Weise 
bekannt. Dem Aufnahmeantrag sind beizufügen: 

1. Lebenslauf in tabellarischer Form mit Lichtbild und 
Angaben über den bisherigen Bildungsweg und die 
ausgeübte Berufstätigkeit, 

2. Ausbildungszeugnis, 

3. Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung und 

4. Zeugnisse zum Nachweis der Voraussetzungen nach 
§ 6 Abs. 1 Nr.2. 

(2) Über den Aufnahmeantrag entscheidet die Leitung 
der Weiterbildung schriftlich. 

DRITTER ABSCHNITT 

Abschlussprüfung 

§8 

Zweck der Prüfung 

In der Abschlussprüfung soll nachgewiesen werden, dass 
das Weiterbildungsziel der staatlich anerkannten Weiter­
bildungsstätte für die Leitung des Pflegedienstes in 
Einrichtungen der Altenhilfe und die Leitung von ambu­
lanten Pflegediensten oder für die Leitung ambulanter 
Pflegeeinrichtungen, die überwiegend behinderte Men­
schen pflegen und betreuen, erreicht wurde und die er­
forderlichen speziellen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fer­
tigkeiten vorliegen. 

§9 

Teile der Prüfung 

Die Prüfung besteht aus einer Facharbeit mit nachfolgen­
dem Kolloquium und einem gesonderten mündlichen 
Teil. Dieser findet zuletzt statt. 

§1O 

Zulassung zur Prüfung 

(1) Für die Prüfung wird aus den während des Weiterbil­
dungslehrgangs nach § 2 Abs. 6 erbrachten gleich ge­
wichteten Leistungen eine Anmeldenote gebildet, die bis 
auf die erste Dezimale nach dem Komma zu errechnen 
ist. 

(2) Zur Prüfung sind alle Lehrgangsteilnehmenden zuzu­
lassen, die über Nachweise einer grundsätzlich regelmäßi­
gen Teilnahme am Lehrgang verfügen, an den mindestens 
zu fordernden LeistungsüberpfÜfungen teilgenommen 
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haben und eine Anmeldenote von mindestens »aus­
reichend« erhalten haben. Im Falle der Wiederholungs­
prüfung sind zusätzlich Nachweise über die Erfüllung 
der Auflagen nach § 18 Abs.l zu erbringen. 

(3) Über die Zulassung entscheidet die Leitung der Wei­
terbildung. Sie teilt die Anmeldenote, die Prüfungster­
mine und die Zulassungsentscheidung spätestens vier 
Wochen vor Prüfungsbeginn schriftlich mit. Eine Ab­
lehnung ist zu begründen. Prüfungsbeginn ist die Aus­
gabe der Themen der Facharbeit. 

§1l 

Prüfungsausschuss 

(1) Bei der staatlich anerkannten Weiterbildungsstätte 
wird für die Abschlussprüfung ein Prüfungsausschuss 
gebildet, der für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Prüfung veranlwortlich ist. Diesem gehören an: 

I. ein Mitglied des zuständigen Regierungspräsidiums 
oder eine von diesem mit der Wahrnehmung der Auf­
gaben beauftragte Person als Vorsitzender, 

2. die Leitung der Weiterbildung oder deren Stellvertre­
tung, 

3. mindestens zwei weitere an der Weiterbildung betei-
ligte Lehrkräfte. 

(2) Jedes Mitglied des Prüfungsausschusses hat eine 
Stellvertretung. Als Stellvertretung für die Lehrkräfte 
können auch Lehrkräfte einer anderen staatlich aner­
kannten Weiterbildungsstätte bestimmt werden, die in 
entsprechenden Lehrgängen unterrichten. 

(3) Das Regierungspräsidium als zuständige Prüfungs­
behörde bestellt widerruflich den Vorsitzenden und auf 
Vorschlag der Leitung der Weiterbildung die übrigen 
Mitglieder des Prüfungsausschusses. 

(4) Fachprüfer sind Lehrkräfte des jeweiligen Fachgebie­
tes. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind bei ihrer 
Tätigkeit als Prüfer unabhängig. Sie sind zur Verschwie­
genheit über alle Prüfungsangelegenheiten verpflichtet. 

(6) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn min­
destens zwei Mitglieder, darunter der Vorsitzende, anwe­
send sind. Der Prüfungsausschuss entscheidet mit einfa­
cher Mehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Vorsitzenden den Ausschlag. 

§ 12 

Abnahme der Prüfung 

(1) Die Abschlussprüfung wird an der staatlich aner­
kannten Weiterbildungsstätte abgenommen. 

(2) Das Regierungspräsidium als zuständige Prüfungs­
behörde setzt den Zeitpunkt der Prüfungsteile im Einver­
nehmen mit der Leitung der Weiterbildung fest. 

(3) Die Prüfung ist nicht öffentlich. Der Prüfungsaus­
schuss kann einzelnen Personen bei Nachweis eines be­
rechtigten Interesses und Zustimmung der zu prüfenden 
Personen gestatten, als Zuhörende an der Prüfung teilzu­
nehmen. Mitglieder des zuständigen Regierungspräsi­
diums sind jederzeit berechtigt, bei den Prüfungen als 
Beobachtende anwesend zu sein. 

(4) Der Vorsitzende leitet die Prüfung und bestimmt im 
Benehmen mit der Leitung der Weiterbildung die Prüfer 
für die Teile der Prüfung sowie für die einzelnen Lehr­
fächer und Übungsbereiche. Er ist jederzeit berechtigt, 
an der Prüfung teilzunehmen. 

§ 13 

Entgegennahme und Bewertung der Facharbeit 

(1) Das Thema der Facharbeit ist vom Prüfungsvorsit­
zenden zu genehmigen. Er teilt das Thema der Fachar­
beit dem zuständigen Regierungspräsidium zur Unter­
richtung mit und bestimmt zwei Prüfer zu Korrektoren 
der Facharbeit. 

(2) Die Bearbeitungsfrist für die Facharbeit darf die 
Dauer von zwölf Wochen nicht überschreiten. Die Fach­
arbeit ist vier Wochen vor dem Termin des Kolloquiums 
abzugeben. 

(3) Der Facharbeit ist die schriftliche Versicherung bei­
zufügen, dass die Arbeit selbstständig angefertigt wurde, 
nur die angegebenen Hilfsmittel benutzt und alle Stellen, 
die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken 
entnommen sind, durch Angabe der Quellen als Entleh­
nungen kenntlich gemacht wurden. 

(4) Die Facharbeit wird von den beiden Korrektoren un­
abhängig voneinander bewertet. Sie schlagen Noten vor, 
die jeweils bis zur zweiten Dezimale nach dem Komma 
festgelegt werden. Der auf die erste Dezimale errechnete 
Durchschnitt der beiden Bewertungen gilt als Note. Un­
terscheiden sich die Bewertungen um mehr als eine 
Note, entscheidet der Prüfungsvorsitzende. Die Bewer­
tungen der Korrektoren gelten als Grenzwerte. 

(5) Die Note der Facharbeit ist drei Arbeitstage vor dem 
Beginn des Kolloquiums mitzuteilen. 

§ 14 

Abnahme des Kolloquiums 

(1) Der Prüfungsausschuss legt fest, in welcher Beset­
zung das Kolloquium abgenommen wird. Dem zu bil­
denden Fachausschuss gehören die Korrektoren der zu 
besprechenden Facharbeit an. Die Prüfung erfolgt durch 
die Korrektoren der Facharbeit und im Falle von 
§ 13 Abs. 4 Satz 4 durch den Vorsitzenden. 

(2) Das Kolloquium umfasst: 

1. die Präsentation der Facharbeit und 

2. eine fachliche Diskussion über die dargestellten In­
halte. 
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(3) Das Kolloquium dauert zwischen 20 und 30 Minuten. 

(4) Die Kolloquiumsnoten werden von jedem Prüfer bis 
auf die erste Dezimale nach dem Komma bestimmt. Die 
Gesamtnote des Kolloquiums ist der Durchschnitt der 
vergebenen Noten. Weicht sowohl die Kolloquiumsnote 
als auch die Anmeldenote von der Note für die Fachar­
beit um mehr als anderthalb Noten nach unten ab, ent­
scheidet der Prüfungsausschuss, ob eine neue Facharbeit 
gefertigt werden muss. 

(5) Über das Kolloquium ist eine Niederschrift zu ferti­
gen, in der Folgendes festzuhaIten ist: 

1. Name der geprüften Person, 

2. Zeit und Dauer der Prüfung, 

3. Zusammensetzung des Prüfungsausschusses und Na­
men der Prüfer, 

4. die wesentlichen Gegenstände der Prüfung, der Ver­
lauf und die Bewertung. 

§ 15 

Mündliche Prüfung 

(1) In der mündlichen Prüfung ist die Lösung eines Fall­
beispieles vorzutragen und darzustellen. Die Lösung des 
Fallbeispieles soll eine abgewogene Berücksichtigung 
mehrerer der in § 3 aufgelisteten Lernbereiche erfordern. 

(2) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses stellt die 
Prüfungsaufgaben auf Vorschlag der Lehrkräfte des Wei­
terbildungslehrganges und teilt sie dem zuständigen Re­
gierungspräsidium zur Unterrichtung mit. Er besti.mmt in 
gleicher Weise auch, welche Hilfsmittel benutzt werden 
dürfen. 

(3) Die Anzahl der Aufgaben muss die Anzahl der münd­
lichen Prüfungen um eine übersteigen. Sie sind in ge­
schlossenen Umschlägen aufzubewahren. Über die Zu­
teilung einer Aufgabe zu einer zu prüfenden Person wird 
durch Losziehung entschieden. Die Aufgabe wird ihr 
eine Stunde vor Beginn der mündlichen Prüfung bekannt 
gegeben; sie bereitet sich unter Aufsicht einer nicht prü­
fenden Lehrkraft auf die Falllösung vor. 

(4) Die mündliche Prüfung kann als Einzelprüfung oder 
Gruppenprüfung durchgeführt werden. Bei Gruppenprü­
fung können bis zu vier Personen geprüft werden. Die 
Entscheidung darüber trifft der Vorsitzende des Prü­
fungsausschusses. Die Prüfungsdauer für die einzelne zu 
prüfende Person soll in der Regel 20 Minuten nicht über­
schreiten. 

(5) Die mündliche Prüfung wird in Anwesenheit von 
mindestens zwei Mitgliedern des Prüfungsausschusses 
durchgeführt. Aus den Noten der Fachprüfer bildet der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses im Benehmen mit 
diesen eine Gesamtnote, die bis auf die erste Dezimale 
nach dem Komma errechnet wird. 

(6) Über die mündliche Prüfung jedes einzelnen Prüf­
lings ist eine Niederschrift zu fertigen, die von den anwe­
senden Mitgliedern des Prüfungsausschusses sowie dem 
Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. 

§ 16 

Ermittlung des Prüfungsergebnisses 

(1) Das Prüfungsergebnis wird in einer Schlusssitzung 
des Prüfungsausschusses anhand der Ergebnisse der ein­
zelnen Prüfungsteile und der Anmeldenote nach § 10 
Abs.l ermittelt. Der Durchschnitt ist auf die erste Dezi­
male nach dem Komma zu errechnen. Dabei sind Anmel­
denote, Facharbeit, Kolloquium und mündliche Prüfung 
je einfach zu gewichten. 

(2) Der nach Absatz 1 ermittelte Durchschnitt ist in der 
üblichen Weise auf eine ganze Note zu runden (Beispiel: 
2,5 bis 3,4 auf »befriedigend«). 

(3) Der Prüfungsausschuss stellt in seiner Sehlusssitzung 
fest, ob die Abschlussprüfung bestanden ist, und teilt 
dies der geprüften Person unverzüglich mit. Die Ab­
schlussprüfung ist bestanden, wenn jeder der nach § 9 
vorgesehenen Prüfungsteile mit »ausreichend« oder bes­
ser bewertet ist und der nach Absatz 1 ermittelte Durch­
schnitt mindestens 4,0 beträgt. 

(4) Über die Schlusssitzung ist eine Niederschrift zu fer­
tigen, die vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
und dem Mitglied, das die Niederschrift angefertigt hat, 
unterschrieben wird. 

(5) Die Niederschriften über die einzelnen Teile der Prü­
fung und über die Schlusssitzung des Prüfungsausschus­
ses, eine Liste mit den Prüfungsergebnissen und die 
Prüfungsarbeiten sind bei den Akten der Weiterbildungs­
stätte aufzubewahren. Die Niederschriften und Prüfungs­
arbeiten können nach Ablauf von drei Jahren seit der 
Schlusssitzung des Prüfungsausschusses vernichtet wer­
den. 

§ 17 

Zeugnis 

(1) Wer die Abschlussprüfung bcstanden hat, erhält ein 
Abschlusszeugnis (Anlage) mit dem nach § 16 ermittel­
ten Prüfungsergebnis einschließlich der Bewertung der 
einzelnen Prüfungsteile und der Aumeldenote. Mit dem 
Abschlusszeugnis ist die Erlaubnis zum Führen der in 
der Anlage festgelegten Weiterbildungsbezeichnungen 
verbunden. 

(2) Wer die Abschlussprüfung nicht bestanden und die 
Prüfung nicht wiederholt oder nicht tcilgenommen 
hat, erhält auf Wunsch ein Abgangszeugnis mit den in 
§ 16 Abs. 1 genannten Ergebnissen der einzelnen Prü­
fungsteile und der Anrneldenote. In dem Zeugnis ist 
zu vermerken, dass das Weiterbildungsziel der staatlich 
anerkannten Weiterbildungsstätte für die Leitung des 
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Pflegedienstes in Einrichtungen der Altenhilfe und die 
Leitung von ambulanten Pflegediensten oder für die Lei­
tung ambulanter Pflegeeinrichtungen, die überwiegend 
behinderte Menschen pflegen und betreuen, nicht er­
reicht ist. 

§ 18 

Wiederholung der Priifung 

(I) Wer die Abschlussprüfung nicht bestanden hat, kann 
sie einmal wiederholen; der Antrag ist schriftlich an den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten. Der 
Prüfungsausschuss kann die erneute Zulassung von einer 
bestimmten Vorbereitung abhängig machen, sofern dies 
auf Grund der ermittelten Einzelleistungen notwendig 
erscheint. Er kann die Wiederholungsprüfung auf be­
stimmte Prüfungsteile beschränken. 

(2) Der Prüfungstermin wird vom Prüfungsausschuss be­
stimmt. 

(3) Bei der Wiederholungsprüfung soll der Prüfungsaus­
schuss mit denselben Mitgliedern besetzt sein, sofern 
nicht die Facharbeit wiederholt werden muss. 

§ 19 

Nichtteilnahme, Rücktritt 

(1) Wer ohne wichtigen Grund an der Abschlussprüfung 
nicht oder nicht vollständig teilnimmt, hat sie nicht be­
standen. Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes 
entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 
Die zu prüfende Person hat den Grund unverzüglich der 
Leitung der Weiterbildung mitzuteilen. 

(2) Als wichtiger Grund gilt insbesondere Krankheit. Auf 
Verlangen ist ein ärztliches oder amtsärztliches Zeugnis 
vorzulegen. Wer sich in Kenntnis einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung oder eines anderen wichtigen Grundes 
der Prüfung unterzogen hat, kann dies nachträglich nicht 
mehr geltend machen. Der Kenntnis steht die fahrlässige 
Unkenntnis gleich; fahrlässige Unkenntnis liegt insbe­
sondere dann vor, wenn beim Vorliegen einer gesund­
heitlichen Beeinträchtigung nicht unverL.üglich eine 
Klärung herbeigeführt wurde. 

(3) Liegt ein wichtiger Grund vor, gilt die Prüfung als 
nicht unternommen. Es ist ein Nachprüfungstermin fest­
zusetzen, bei dem bereits erbrachte Prüfungsleistungen 
bestehen bleiben. 

(4) Vor Beginn der Prüfung ist auf die Bestimmungen der 
§§ 19 und 20 hinzuweisen. 

§ 20 

Täuschungshandlungen, Ordnungsverstäße 

(1) Wird während der Prüfung eine Täuschungshandlung 
oder ein entsprechender Verdacht festgestellt, ist der 
Sachverhalt von einer der Aufsicht führenden Personen 

festzustellen und zu protokollieren. Die Prüfung wird 
vorläufig fortgesetzt, bis die Entseheidung darüber ge­
troffen ist, ob eine Täusehungshandlung vorliegt. 

(2) Die Entscheidung trifft der Vorsitzende des Prüfungs­
ausschusses. Wird eine Täuschungshandlung festgestellt, 
gilt die Prüfung als nicht bestanden. In leichten Fällen 
kann die Wiederholung des betroffenen Prüfungsteils an­
geordnet werden. 

(3) Stellt sich eine Täuschungshandlung erst nach Aus­
händigung des Zeugnisses heraus, so kann der Prüfungs­
ausschuss die Prüfungsentscheidung zurücknehmen und 
die Abschlussprüfung als nicht bestanden erklären, wenn 
seit Ausstellung des Zeugnisses nicht mehr als zwei 
Jahre vergangen sind. 

(4) Wer durch sein Verhalten die Prüfung so schwer be­
hindert, dass es nicht möglich ist, seine Prüfung oder die 
anderer Personen ordnungsgemäß durchzuführen, wird 
von der Prüfung ausgeschlossen; die Prüfung gilt als 
nicht bestanden. Die Entscheidung trifft der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses. 

VIERTER ABSCHNITT 

Schlnssbestimmnugen 

§ 21 

lfbergangsvorschr~en 

(1) Eine vor Iukrafttreten des Gesetzes über die Berufe in 
der Krankenpflege (KrPflG) vom 16. Juli 2003 (BGBI. I 
S.I442) erteilte Erlaubnis als »Krankenschwester« oder 
»Krankenpfleger« oder als »Kinderkrankenschwester« 
oder »Kinderkrankenpfleger« oder eine einer solchen Er­
laubnis durch das Krankenpflegegesetz vom 4. Juni 1985 
(BGBI. I S.893), zuletzt geändert durch Artikel 20 des 
Gesetzes vom 27. April 2002 (BGBI. I S.1467), gleich­
gestellte staatliche Anerkennung als »Krankenschwes­
ter« oder »Krankenpfleger« oder »Kinderkrankenschwe­
ster« oder »Kinderkrankenpfleger« naeh den Vorschriften 
der Deutschen Demokratischen Republik eröffnet den 
Zugang zur Weiterbildung. 

(2) Wer entsprechend § 23 Abs. 2 KrPflG berechtigt ist, 
die frühere Berufsbezeichnung weiterzuführen, kann 
verlangen, dass die Weiterbildungsbezeichnung entspre­
chend abgeändert wird. 

§ 22 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. September 2004 in Kraft. 

STUTTGART, den 2. August 2004 GÖNNER 
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(Name der Weiterbildungsstätte) 

Weiterbildungszeugnis 

Frau/Herr ___________ _ 

Nr.12 

Anlage 
(zu § 17 Abs.l) 

geboren am __________ in _____________ _ 

mit Altenpflegeprüfung/Heilerziehungspflegeprüfung/Gesundheits- und Kinderkran­
kenpflegeprüfung/Gesundheits- und Krankenpflegeprüfung* 

am _______ _ 

hat in der Zeit vom _____ bis _____ _ 

an der staatlich anerkannten Weiterbildungsstätte 

(Name und Anschrift der Weiterbildungsstätte) 

an einem Weiterbildungslehrgang gemäß § 19 Landespflegegesetz vom 11. Sep­
tember 1995 (GBI. S. 665) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit 
der Weiterbildungsverordnung - Pflegedienstleitung für Altenhilfe und ambu­
lante Dienste vom 2. August 2004 (GBI. S. 672) erfolgreich teilgenommen. 

Die Zulassung zur Abschlussprüfung erfolgte nach Teilnahme an einem Lehrgang mit 
1000 Stunden theoretischem Unterricht, 100 Stunden fachpraktischen Übungen und 
400 Stunden praktischer Weiterbildung. 
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Die Teilnehmerin / der Teilnehmer* hat im Rahmen der vorgeschriebenen Prüfung 
folgendes Prüfungsergebnis** erzielt: 

Dieses Abschlusszeugnis berechtigt gemäß § 17 Abs.1 Satz 2 der Weiterbildungs­
verordnung - Pflegedienstleitung und ambulante Dienste folgende Weiterbildungsbe­
zeichnung zu führen*: 

»Altenpfleger für Pflegedienstleistung für Altenhilfe und ambulante Dienste« 

»Altenpflegerin für Pflegedienstleitung für Altenhilfe und ambulante Dienste« 

»Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger für Pflegedienstleitung für Altenhilfe und 
ambulante Dienste« 

»Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin für Pflegedienstleitung für Altenhilfe und 
ambulante Dienste« 

»Gesundheits- und Krankenpfleger für Pflegedienstleitung für Altenhilfe und ambu­
lante Dienste« 

»Gesundheits- und Krankenpflegerin für Pflegedienstleitung für Altenhilfe und ambu­
lante Dienste« 

»Heilerziehungspfleger für Leitung ambulanter Pflegeeinrichtungen, die überwiegend 
behinderte Menschen pflegen und betreuen« 

»Heilerziehungspflegerin für Leitung ambulanter Pflegeeinrichtungen, die überwie­
gend behinderte Menschen pflegen und betreuen«. 

Ort und Datum 

Der Prüfungsausschuss 

Die/Der Vorsitzende 

Durch die Erlaubnis zur Führung der Weiterbildungsbezeichnung wird nicht der Nach­
weis geführt, dass die in § 71 des elften Buches Sozialgesetzbuch geforderte Berufs­
erfahrung vorliegt. 

* Nichtzutreffendes bitte streichen 
** Zutreffendes bitte eintragen 
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Verordnung des Ministeriums 
für Umwelt und Verkehr 

zur Änderung der Einfiihrungsverordnung 
zur Hochrheinpatentverordnung 

Vom 2. August 2004 

Auf Grund von § 30 Abs. 2 des Wassergesetzes für Ba­
den-Württemberg in der Fassung vom 1. Januar 1999 
(GBL S.l), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. De­
zember 2003 (GBI. 2004 S.l), in Verbindung mit den 
Artikeln 2 und 7 der Übereinkunft zwischen der Schweiz 
und dem Großherzogturn Baden betreffend den Wasser­
verkehr auf dem Rhein von Neuhausen bis unterhalb 
Basel vom 10. Mai 1879 (GVBI. S. 865) wird verordnet: 

Artikel I 

Die Einführungsverordnung zur Hochrheinpatentverord­
nung vom 30. November 2002 (GBI. 2003 S. 2) wird wie 
folgt geändert: 

1. In der Anlage wird § 3.02 Abs. 2 wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe a wird das Wort »Passbild« durch die 
Worte »Licht- oder Passbild« ersetzt. 

b) Buchstabe b Satz 2 erhält folgende Fassung: 

»Der Nachweis der Tauglichkeit kann anstelle des 
ärztlichen Zeugnisses nach Anlage B 2 auch mit ei­
nem vom Regierungspräsidium Freiburg anerkann­
ten gültigen Befärngungszeugnis geführt werden, 
für das mindestens die gleichen Anforderungen wie 
nach Anlage B 1 und B 2 sowie nach § 4.0 I gelten, 
oder einem ärztlichen Zeugnis, das nicht älter als 
drei Monate ist und für dessen Ausstellung mindes­
tens die gleichen Anforderungen wie nach Anlage 
B I und B 2 Grundlage waren.« 

c) Nach Buchstabe d wird folgender Buchstabe e an­
gefügt: 

»e) soweit erforderlich, eine Kopie des Sprechfunk­
zeugnisses nach Anhang 5 der Regionalen Ver­
einbarung über den Binnenschifffahrtsfunk.« 

2. Anlage BI erhält folgende Fassung: 

»Anlage BI 
(zu den §§ 2.01, 2.02, 2.03, 2.04 und 3.02) 

Mindestanforderungen an die Tauglichkeit 

für Bewerber eines Hochrheinpatentes 

I. Sehvermögen 

1. Tagessehschärfe: 
Mit oder ohne Sehhilfe gleich oder größer 0,8 auf 
beiden Augen gemeinsam oder auf dem besseren 
Auge. Einäugiges Sehen ist erlaubt. 

2. Dämmerungssehvermögen: 
Nur in Zweifelsfällen zu prüfen. Mesotest ohne 
Blendung bei einem Umfeld von 0,032 cdlm2, Er­
gebnis: Kontrast 1 :2,7. 

3. Dunkeladaption: 
Nur in Zweifelsf<.illen zu prüfen. Das Ergebnis 
darf nicht mehr als eine log-Einheit von der Nor­
malkurve abweichen. 

4. Gesichtsfeld: 
Einschränkungen im Gesichtsfeld des Auges mit 
der besseren Sehschärfe sind nicht erlaubt. Im 
Zweifelsfall perimetrische Untersuchung. 

5. Farbunterscheidungsvermögen: 
Das Farbunterscheidungsvermögen ist als ausrei­
chend anzusehen, wenn der Bewerber den Farus­
wOlth Panel D 15 Test oder einen anerkannten 
Farbtafeltest besteht. In Zweifelsfällen Prüfung 
mit dem Anomaloskop, wobei der Anomal-Quo­
tient bei normaler Trichromasie zwischen 0,7 und 
1,4 liegen muss, oder mit einem anderen aner­
kannten gleichwertigen Test. 

Anerkannte Farbtafeltests sind: 

a) Isrnhara nach den Tafeln 12 bis 14, 

b) StillinglVelhagen, 

c) Boström, 

d) HRR (Ergebnis mindestens »leicht«), 

e) TMC (Ergebnis mindestens »second degree«), 

f) Holmer-Wright B (Ergebnis höchstens 8 Feh­
ler bei »small «). 

6. Motilität: 
Keine Doppelbilder. Bei Einäugigkeit: normale 
Beweglichkeit des funktionstüchtigen Auges. 

11. Hörvermögen 
Das Hörvermögen ist als ausreichend anzusehen, 
wenn der Mittelwert der Hörverluste der beiden Oh­
ren bei den Frequenzen 500, 1000, 2000 und 3000 
Hz den Wert von 40 dB nicht überschreitet. Wenn 
der Wert von 40 dB überschritten wird, ist das Hör­
vermögen jedoch als ausreichend anzusehen, Wenn 
die Sprache in gewöhnlicher Lautstärke mit einem 
Hörgerät auf 2 m von jedem einzelnen Ohr deutlich 
verstanden wird. 

m. Sonstige Befunde, die die Tauglichkeit ausschließen 
Das Vorliegen folgender Krankheiten oder körper­
licher Mängel kann Anlass zu Bedenken an der 
Tauglichkeit des Bewerbers als Schiffsführer geben: 

1. Krankheiten, die mit Bewusstseins- oder 
Gleichgewichtsstörungen einhergehen; 

2. Erkrankungen oder Schäden des zentralen oder 
peripheren Nervensystems mit wesentlichen 
Funktionsstörungen, insbesondere organische 
Krankheiten des Gehirns oder des Rückenmarks 
und deren Folgezustände, funktionelle Störun­
gen nach Schädel- oder Hirnverletzungen, Hirn­
durchblutungsstörungen; 

3. Gemüts- oder Geisteskrankheiten; 

4. Diabetes mellitus mit nicht regulierbaren, er­
heblichen Schwankungen der Blutzuckerwerte; 
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5. erhebliche Störung der Drüsen mit innerer Se­
kretion; 

6. schwere Erkrankungen der blutbildenden Sys­
teme; 

7. Bronchialasthma mit Anfällen; 
8. Erkrankungen oder Veränderungen des Herzens 

oder des Kreislaufes mit Einschränkungen der 
Leistungs- oder Regulationsfähigkeit; 

9. Erkrankungen oder Unfallfolgen, die zu erheb­
licher Einschränkung der Beweglichkeit, Ver­
lust oder Herabsetzung der groben Kraft eines 
für die Durchführung der Tätigkeit wichtigen 
Gliedes führen; 

10. chronischerAlkoholmissbrauch, Betäubungsmit­
telsucht oder andere Suchtformen.« 

3. Anlage B 2 erhält folgende Fassung: 

I. 

»AnlageB2 
(zu den §§ 2.01, 2m, 2.03, 2.04, 3.02 und 4.01) 

(Muster) 

Ärztliches Zeugnis über die Untersuchung der Tauglichkeit als Schiffsführer 
in der Rheinschifffahrt 

I Zutrb::""u"", ankreuzer> oder ausfüllen 

Familienname, ggf. Geburtsname, Vornamen 

Geburtstag, -ort I Äl.~,.. 'V~V' , durch 

I t:il:t",_. ."' .. , 

1. Tagessehschärte 

I I ! ohne Sehhilfe I 
links 

I rec~_L 
links rechts 

mit Sehhilfe 

1 2. Dämmerungssehvermögen 1 ja nein 

3. Dunkeladaption 1) ausreichend ja nein 
!4. Gesichtsfeld ohne Einschränkungen ja nein 

perimetrische Untersuchung1 

5. Farbunterscheidungsvermögen ausreichend ja nein 
Prüfung mit Anomaloskop 1 

6. Motilität unauffällig ja nein 

Untersuchungsergebnis ausreichend 
ausreichend mit Sehhilfe 
nicht ausreichend 

I 
1

11
• 

HÖRVERMÖGEN Hörgerät nein ja 
! Hörverluste überschreiten 40 dB in links nein ja 
den Frequenzen 500,1000,2000 und 3000 Hz rechts nein ja 

Untersuchungsergebnis ausreichend 
ausreichend mit Hörgerät 

rn-I.-I-K-RA-N-K-HE-I-T-e-N-O-O-E-R-K-O"-" R-p-e-R-L-IC-H-:-e-M-;Ä;-N-G-E-L------ ------ nicht ausreichend 

Anzeichen für sonstige Krankheiten oder körperliche Mängel, die die Tauglichkeit als Schiffsführer 
ausschließen oder einschränken nicht vor 

vor 

Gesamturteil 
Als SchiffsfOhrer tauglich 

eingeschränkt tauglich (Hinweise für Auflagen, siehe Rückseite) 
eingeschränkt tauglich mit Hörgerät 
eingeschränkt tauglich mit Sehhilfe 
untauglich 

1 Nur in Zweifelsfällen prilfen. Anforderungen und PrOfmethoden: siehe Anlage B 1 
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Bemerkungen zu Abschnitt 111 - Krankheiten oder körperliche Mängel 

................................................................................................................................................................................................................................ « 
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Artikel 2 Verordnung 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

des Ministeriums iUr Umwelt und Verkehr 
zur Änderung der Gebührenverordnung 

Vom 2. August 2004 

STUTTGART, den 2. August 2004 MAPPUS Auf Grund von § 2 Abs.2 Satz 2 des Landesgebühren­
gesetzes vom 21. März 196] (GBl. S. 59) wird im Ein­
vernehmen mit dem Finanzministerium verordnet: 

Nr. Gegenstand 

Artikel 1 

Die Gebührenverordnung vom 28. Juni ]993 (GBl. S. 38], 
ber. S.643), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
30. Juni 2004 (GBl. S. 460), wird wie folgt geändert: 

In der Anlage erhält Nummer 77.7 des Gebührenver­
zeichnisses B folgende Fassung: 

Gebühr Euro 

»77.7 Binnenschifffahrt 

77.7.1 

77.7.2 

77.7.2.1 

77.7.2.2 

77.7.2.3 

77.7.2.4 

77.7.3 

77.7.3.1 

77.7.3.2 

77.7.3.3 

77.7.3.4 

77.7.3.5 

77.7.4 

77.7.5 

77.7.6 

77.7.7 

77.7.7.1 

77.7.7.2 

(Verordnung des Ministeriums für Umwelt und Verkehr zur Ein­
führung der Bodensee-Schifffahrts-Ordnung vom 10. Dezember 2001 
- GBl. S.709 -, Einführungsverordnung zur Hochrheinpatentverord­
nung vom 30. November 2002 GBl. 2003, S. 2 -, Rheinnebengewäs­
ser-Schifffahrts-Verordnung vom 28. Februar 2002 - GBI. S.158 -, 
Schifffahrtsverordnung Rheinfelden-Basel vom 30. November 2002 -
GBl. 2003, S.20 -, Verordnung über die Schifffahrt auf dem Rhein 
zwischen Neuhausen und Rheinfelden vom 29. Juli ]991- GBl. S. 511 
- in den jeweils geltenden Fassungen) 

SchiffsführerpfÜfung ...................................... . 

Schifferpatente 

Erteilung des Schifferpatentes, Ausstellung einer Zweitschrift ..... . 

Erweiterung oder Änderung des Schifferpatentes ............... . 

Entzug oder Einschränkung des Schifferpatentes ................ . 

Anerkennung anderer Schifferpatente ........................ . 

Registrierung, Untersuchung und Zulassung von Fahrzeugen 

Registrierung eines zulassungsfreien Fahrzeugs und Erteilung eines 
amtlichen Kennzeichens ................................... . 

Untersuchungen ......................................... . 

Erteilung der Zulassung, Ausstellung einer Zweitschrift .......... . 

Änderung der Zulassung ................................... . 

Entzug der Zulassung ..................................... . 

Genehmigung von Veranstaltungen .......................... . 

Genehmigung von Sondertransporten ........................ . 

Zulassung von Ausnahmen ................................. . 

Ab gastypenprüfung 

Erteilung einer AbgastypenpfÜfbescheinigung (Aufwendungen der 
Technischen Prüfstelle werden getrennt berechnet ............... . 

Ablehnung einer AbgastypenpfÜfbescheinigung ................ . 

35-600 

12 

12 

55 

12 

18 

20-10000 

15 

12 

20-260 

25-105 

20-105 

20-260 

715 1230 

1O-50v.H. 
der Gebühr nach 
Nr.77.7.7.1 
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Nr. 

77.7.7.3 

77.7.7.4 

77.7.7.5 

77.7.7.6 

77.7.7.7 

GBI. vom 14. September 2004 

Gegenstand 

Erteilung eines Nachtrags zur Abgastypenprütbescheinigung 

mit Gutachten ......................................... . 
- ohne Gutachten ........................................ . 

Erteilung einer Unbedenklichkeitserklärung bei nachträglichen Ände­
rungen geprüfter Motoren oder -teile 

- mit Gutachten ......................................... . 

- ohne Gutachten ........................................ . 

Nachprüfung der Übereinstimmung der Produktion auf Grund einer 
erteilten Abgasprüfung, wenn Abweichungen vom 'lYP oder von den 
Vorschriften über die 'lYpenprütbescheinigung festgestellt werden 
(Aufwendungen der Technischen Prüfstelle werden getrennt berech-
net) ................................................... . 

Entzug der Abgastypenprütbescheinigung ..................... . 

Erteilung einer Ausnahmegenehrnigung ....................... . 

Gebühr EUIO 

410-615 

205-360 

jeweils 50 v. H. 
der Gebühr nach 
Nr.77.7.7.3 

50 v.H. der 
Gebühr nach 
Nr.77.7.7.1 

100-310 

125-925«. 

Nr.12 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

2. In § 2 Satz 1 werden nach den Worten »Die erforder­
lichen Entscheidungen« die Worte »nach § 1 Abs.l 
und 2« eingefügt. 

STUTTGART, den 2. August 2004 MAPPUS 

Verordnung 
des Kultusministeriums zur Änderung 
der Stundentafel~Öffnungsverordnung 

Vom 3. August 2004 

Auf Grund von § 35 Abs. 3, § 89 Abs.l und 2 NI. 3 und 
§ 100aAbs. 3 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg 
in der Fassung vom 1. August 1983 (GBI. S. 397), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17. Juli 2003 (GBl. S.359), 
wird verordnet: 

Artikel 1 

Die Stundentafel-Öffnungsverordnung vom 27. Juni 1998 
(GBl. S. 375) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

Nr. 

(3) )} Von der Dauer der Unterrichtsstunden von 45 Mi­
nuten kann bei der Stundenplanung und Unterrichts­
gestaltung abgewichen werden. Im Schuljahr ins­
gesamt hat die Unterrichtszeit jedoch den bei der 
Lehrauftragsverteilung festgelegten Umfang zu er­
reichen.« 

Gegenstand 

Polizeivollzugsdienst 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

STUTTGART, den 3. August 2004 DR. SCHAVAN 

Verordnung 
des Innenministeriums 

zur Änderung der Gebührenverordnung 

Vom 9. August 2004 

Auf Grund von § 2 Abs.2 Satz 2 und § 26 Abs.4 
des Landesgebührengesetzes vom 21. März 1961 (GBl. 
S.59) wird im Einvernehmen mit dem Finanzministe­
rium verordnet: 

Artikel 1 

Die Gebührenverordnung vom 28. Juni 1993 (GBl. S. 381, 
ber. S.643), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
2. August 2004 (GBl. S. 683), wird wie folgt geändert: 

In der Anlage erhält Nummer 57 des Gebührenverzeich­
nisses B folgende Fassung: 

Gebühr Euro 

»57 

57.1 Polizeiliche Begleitung von Schwer- und Großraumtransporten, ge­
fahrlichen oder gefährdeten Transporten sowie von verkehrsunsiche­
ren Fahrzeugen zu einem geeigneten Abstellort 
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Nr. 

57.1.1 

57.1.2 

57.1.3 

57.2 

57.2.1 

57.2.2 

57.2.3 

57.2.4 

57.3 

57.3.1 

57.3.2 

57.3.3 

57.4 

57.4.1 

57.4.2 

57.5 

57.5.1 

57.5.2 

57.5.2.1 

GBI. vom 14. September 2004 

Gegenstand 

Auf Straßen 

je angefangene halbe Stunde und je eingesetztem Beamten 

Diese Gebühr ist auch dann zu entrichten, wenn der Transport nicht 
durchgeführt oder der Antrag innerhalb von 24 Stunden vor dem ge­
planten Termin zurückgenommen wird. 

Auf Wasserstraßen 

Gebühr Euro 

28 

je angefangene halbe Betriebsstunde und je Begleitboot . . ... . . . . . . 147 

Polizeiliche Verkehrsregelungsmaßnahmen, sofern hierfür über die 
Begleitung hinaus zusätzliche Polizeibeamte eingesetzt werden 

je angefangene halbe Stunde und je eingesetztem Beamten ....... . 

Ingewahrsamnahme von unter Einwirkung berauschender Mittel ste­
henden Personen sowie in den Fällen des § 28 Abs.l Nr.1 des Polizei­
gesetzes 

Transport mit Polizeifahrzeug 

je angefangene halbe Stunde und je eingesetztem Beamten 

Aufenthalt in Gewahrsamseinrichtung 

24 

24 

je angefangene 24 Stunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

In der Gebühr sind die Verpflegungskosten und der allgemeine Auf­
wand für die Benutzung der Gewahrsamseinrichtung eingeschlossen. 

Bei ärztlicher Untersuchung auf Haftfähigkeit sind die Kosten als 
Auslagen zu erstatten. 

Zusätzliche Aufwendungen durch Aufnahme in einer Zentralen Aus­
nüchterungseinheit 

je angefangene 24 Stunden (pflegebedingte Mehrkosten) ......... . 

Transport von Personen, Tieren und Sachen sowie Suchen und Einfan­
gen von Tieren 

Transport von Personen, Tieren und Sachen mit Polizeifahrzeug 

je angefangene halbe Stunde und je eingesetztem Beamten ....... . 

Bei Transport durch Dritte sind die Kosten als Auslagen zu erstatten. 

Suchen und Einfangen von Tieren 

je angefangene halbe Stunde und je eingesetztem Beamten 

Reinigung von Gebäuden, Fahrzeugen, Bekleidungsstücken und sons­
tigen Gegenständen 

Bei Aufenthalt in Gewahrsamseinrichtung oder bei Transport von Per-
sonen, Tieren und Sachen .................................. . 

Bei Reinigung durch Dritte sind die Kosten als Auslagen zu erstatten. 

Verwahrung sichergestellter und beschlagnahmter Fahrzeuge und an­
derer größerer Gegenstände 

Grundgebühr ............................................ . 

Mit der Grundgebühr sind alle Amtshandlungen abgegolten, die mit 
der Verwahrung in engerem Zusammenhang stehen (insbesondere die 
Aufforderung, die Sache abzuholen, und die Herausgabe der Sache). 
Zuzüglich Tagesgebühr gemäß Nummer 57.5.2 

Tagesgebühr 

Verwahrung von Fahrzeugen im Freien 

- je Fahrrad (auch mit Hilfsmotor, Moped) 

45 

24 

24 

35-750 

35 

- je Kraftrad ............................................. 2 
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Nr. 

57.5.2.2 

57.5.2.3 

57.5.3 

57.6 

57.7 

57.8 

57.9 

57.10 

57.11 

57.12 

57.13 

GBL vom 14. September 2004 

Gegenstand 

- je Pkw und Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 2,5 t, 
Zugmaschine und andere Fahrzeuge (einschließlich Boote) entspre-

Gebühr Euro 

chender Größe .......................................... 3 

- je Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,5 t, Anhänger 
und andere Fahrzeuge (einschließlich Boote) entsprechender Größe 4,50 

Verwahrung von Fahrzeugen im geschlossenen Raum 

- je Fahrrad (auch mit Hilfsmotor, Moped) ..................... 2 

- je Kraftrad ............................................. 4 

Pkw und Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 2,5 t, 
Zugmaschine und andere Fahrzeuge (einschließlich Boote) entspre-
chender Größe .......................................... 8 

- je Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,5 t, Anhänger 
und andere Fahrzeuge (einschließlich Boote) entsprechender Größe 16 

Verwahrung anderer Sachen je nach Größe .................... . 

Bei Verwahrung durch Dritte sind die Kosten als Auslagen zu erstat­
ten. 

Bergung von Wasserfahrzeugen aus vom Bootsführer leichtfertig her­
beigeführter Seenot 

je angefangene halbe Betriebsstunde und je Boot 

Missbräuchliche Veranlassung von Polizeieinsätzen, insbesondere 
missbräuchliche Alarrnierung oder Vortäuschung einer Gefahrenlage 

1 16 

145 

je angefangene Stunde und je eingesetztem Beamten ............. 48 

Einsatz von Polizeikräften aufgrund einer Alarmierung durch eine 
Alarm- und Brandmeldeanlage, es sei denn es sind, abgesehen von der 
Alarmgebung der Anlage, Anhaltspunkte für eine begründete Alarm­
auslösung vorhanden 

je angefangene Stunde und je eingesetztem Beamten 

Suche nach einer als vermisst gemeldeten Person ab dem Zeitpunkt ih­
rer Rückkehr oder ihres Auffindens, wenn dies der Polizei nicht oder 
nicht rechtzeitig mitgeteilt wird 

48 

je angefangene Stunde und je eingesetztem Beamten ............. 48 

Zusätzliche Aufwendungen für den Einsatz eines Polizeihubschrau-
bers 

je Viertelstunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 

Einsatz von Polizeikräften bei Ruhestörungen oder Streitigkeiten, so­
weit wiederholtes Einschreiten in der gleichen Angelegenheit erfor­
derlich ist 

je angefangene Stunde und je eingesetztem Beamten ............. 48 

Ausstellung von amtlichen Bescheinigungen und Beantwortung von 
schriftlichen Auskunftsersuchen ............................. . 5-70 

Maßnahmen, die nicht den Nummern 57.1 bis 57.12 unterfallen 

je angefangene Stunde und je eingesetztem Beamten ............. 45« 

Nr.12 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

STUTTGART, den 9. August 2004 

Verordnung des Justizministeriums 
über die Pilotbezirke 

RECH 

einer Bewährungs- und Gerichtshilfe 
in freier Trägerschaft 

(Pilotbezirksverordnung) 

Vom 11. August 2004 

Auf Grund von § 7 Abs.2 Satz 1 des Landesgesetzes 
über die Bewährungs- und Gerichtshilfe sowie die So­
zialarbeit im Justizvollzug vom 1. Juli 2004 (GBI. S. 469, 
504) wird verordnet: 

§ 1 

Pilotbezirke im Sinne des § 7 Abs. 2 Satz 1 des Landes­
gesetzes über die Bewährungs- und Gerichtshilfe sowie 
die Sozialarbeit im Justizvollzug sind für die Zeit vom 
1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2006 die Landgerichts­
bezirke Stuttgart und Tübingen sowie der Amtsgerichts­
bezirk Stuttgart. 

§2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

STUTTGART, den 11. August 2004 PROF. DR. GOLL 

Verordnung 
des Ministeriums für Ernährung 

und Ländlichen Raum 
zur Änderung der Verordnung 

zur Durchführung 
weinrechtlicher Vorschriften 

Vom 20. August 2004 

Es wird verordnet auf Grund von 

1. § 9 Abs. 2 Satz 1 des Weingesetzes in der Fassung vom 
16. Mai 2001 (BOBI. I S. 986), 

2. § 5 Abs.l der Subdelegationsverordnung MLR vom 
17. Februar 2004 (GBI. S.115): 

Artikel 1 

Die Verordnung des Ministeriums für Ernährung und 
Ländlichen Raum zur Durchführung weinrechtlicher Vor-

schriften vom 4. Oktober 1995 (GBI. S.725), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 8. Mai 2003 (GBl. 
S. 255), wird wie folgt geändert: 

In § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wird die Angabe »90« durch die 
Angabe» 100« ersetzt. 

Artikel 2 

Die Verordnung des Ministeriums rur Ernährung und 
Ländlichen Raum zur Durchführung weinrechtlicher Vor­
schriften, zuletzt geändert durch Artikel I dieser Verord­
nung, wird wie folgt geändert: 

In § 5 Abs. I Satz 1 Nr. 1 wird die Angabe» 100« durch 
die Angabe »90« ersetzt. 

Artike13 

(1) Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 1. September 2004 in 
Kraft. 

(2) Artikel 2 tritt am 1. September 2005 in Kraft. 

STUTTGART, den 20. August 2004 STÄCHELE 

Verordnung 
des Regierungspräsidiums Stuttgart 

über das Naturschutzgebiet 
»Rufsteinhänge und Umgebung« 

Vom 15. Juli 2004 

Auf Grund von §§ 21 und 58 Abs.2 des Naturschutz­
gesetzes (NatSchG) in der Fassung vom 29.März 1995 
(GBl. S. 385), zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Änderung des Naturschutzgesetzes vom 19.November 
2002 (GBl. S. 424) und Artikel 4 des Gesetzes zur Ände­
rung von Vorschriften über die Umweltverträglichkeits­
prüfung und anderer Gesetze vom 19. November 2002 
(GBl. S.428) und § 28 Abs.2 des Landesjagdgesetzes 
(LJagdG) in der Fassung vom 1. Juni 1996 (GBI. S. 369) 
wird verordnet: 

§ 1 

Erklärung zum Schutzgebiet 

(1) Die in § 2 näher bezeichneten Flächen auf dem Ge­
biet der Gemeinden Gruibingen und Mühlhausen im 
Täle, Landkreis Göppingen, werden zum Naturschutz­
gebiet erklärt. Das Naturschutzgebiet führt die Bezeich­
nung »Rufsteinhänge und Umgebung«. 

(2) Das Naturschutzgebiet ist zugleich ein Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung im Sinne der Richtlinie 
92/431EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden 
Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) (ABI. EG Nr. L206 
S.7), geändert durch Richtlinie 97/621EG des Rates vom 
27. Oktober 1997 (ABI. EG Nr. L305 S.42). 
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§2 

Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Gräße von rund 
247,3 ha. 

(2) Das Naturschutzgebiet befindet sich größtenteils auf 
der Gemarkung Gruibingen, ein kleiner Teil auf Gemar­
kung Mühlhausen im Täle. Es handelt sich um ein Sei­
tental des Oberen F~lstales. 

Im Westen erstreckt sich das Gebiet bis fast an die 
L 1217 bzw. im Südwesten bis fast an die Autobahn Ag 
und beinhaltet hauptsächlich die Hänge von Nortel, 
Bühl, Augstberg und Rufstein. 

Einbezogen sind dabei nach dem Stand vom 5. Mai 2004 

a) auf dem Gebiet der Gemeinde Gruibingen, Gemar­
kung Gruibingen, ganz oder teilweise 

die Gewanne Vor dem Dürnauer Wald, Nortel, Nörd­
lingsgrund, Näbern, Krummäcker, Haslachberg, Has­
lachwald, Ob Haslach, Königssteigäcker, Königs­
steige, Gansloser Steig, Gansloser Steigwald, Ob dem 
Gansloser Steig, Kreuzwiesen, Kaltenbronn, Auten­
wang, Augsberg, Ditschentalwald, Ditschental, Kreuz­
äcker, Lauteiessteig, Rufsteinberge, Oberer Rufstein, 
Ob dem Wolkenteich, Mittlerer Rufstein, Rufstein­
wald, Unterer Rufstein, Baumgarten, Anger, Ob dem 
Anger, An der Albsteige, Rößgumpen, Haufensteige, 
Vorderer Zwerenberg, Zwerenberg, Hinterer Zweren­
berg, Oberer Leim berg, Kempten, Ob der Stelle, 
Kleine Grube. 

b) Auf dem Gebiet der Gemeinde Mühlhausen im Täle, 
Gemarkung Mühlhausen ganz oder teilweise die Ge­
wanne Jetei, Jeteltal, Schänbach. 

(3) Das Naturschutzgebiet ist in einer Übersichtskarte 
des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 5. Mai 2004 im 
Maßstab 1: 25000 mit einer durchgezogenen roten Linie 
umgrenzt sowie in einer DetaiIkarte des Regierungsprä­
sidiums Stuttgart vom 5. Mai 2004 im Maßstab I: 2500 
mit durchgezogener roter, rot angeschummerter Linie ein­
getragen. Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. 
Die Verordnung mit Karten wird beim Regierungsprä­
sidium Stuttgart in Stuttgart und beim Landratsamt Göp­
pingen in Göppingen auf die Dauer von zwei Wochen, 
beginnend am Tag nach Verkündung dieser Verordnung 
im Gesetzblatt, zur kostenlosen Einsicht durch jeder­
mann während der Sprechzeiten öffentlich ausgelegt. 

(4) Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf der Aus­
legungsfrist bei den in Absatz 3 Satz 3 bezeichneten Stel­
len zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während 
der Sprechzeiten niedergelegt. 

§3 

Schutzzweck 
Schutzzweck ist, 

die Erhaltung und Förderung einer ökologisch vielfal­
tigen, klein strukturierten und vernetzten Landschaft 

mit Wacholderheiden, Magerrasen, Sukzessionsflä­
chen, Hecken, extensiv genutzten artenreichen Wie­
sen, einigen Äckern, Wirtschaftswiesen, Streuobstwie­
sen und naturnahen Laubwäldern mit den jeweils 
typischen, zum Teil gefahrdeten Tier- und Pflanzen­
arten; 

- die Erhaltung einer Kulturlandschaft als Zeuge teil­
weise historischer Nutzungsfonnen, insbesondere die 
Erhaltung der Wacholderheiden, Kalk-Magerrasen und 
der extensiv bewirtschafteten Wiesen; 

die Bewahrnng eines besonders abwechslungsreichen, 
reizvollen und für die Schwäbische Alb typischen 
Landschaftsausschnittes ; 

die Erhaltung solcher Arten und Lebensräume, die der 
Richtlinie 92/43IEWG des Rates vom 21.Mai 1992 
über die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wild lebenden Tiere und Pflanzen (Flora-Fauna­
Habitat-Richtlinie, kurz: FFH-Richtlinie) in besonde­
rem Maße entsprechen. Nach den dortigen Anforde­
rungen kommen im Schutzgebiet folgende 
Lebensräume vor: 

Lebensraumtyp 5130 Wacholderheiden 

Lebensraumtyp 6210 Kalk-Magerrasen 

Lebensraumtyp 6510/6520 Magere Flachland-Mäh­
wiesen/Berg-Mähwiesen 

Lebensraumtyp 9150 Orchideen-Buchenwälder 

Im Süden des Naturschutzgebietes kommt die als prio­
ritär eingestufte Anhang-II-Schmetterlingsart »Spani­
sche Flagge« (Callimorpha quadripunctaria) vor. 

§4 

Verbote 

(1) In dem Naturschutzgebiet sind alle Handlungen ver­
boten, die zu einer Zerstörung, Veränderung oder nach­
haltigen Störung im Schutzgebiet oder seines Naturhaus­
halts oder zu einer Beeinträchtigung der wissenschaft­
lichen Forschung führen oder führen können. Insbeson­
dere sind die in den Absätzen 2 bis 6 genannten Hand­
lungen verboten. 

(2) Zum Schutz von Tieren und Pflanzen ist es verboten, 

1. Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen, zu entneh­
men, zu beschädigen oder zu zerstören; 

2. Standorte besonders geschützter Pflanzen durch Auf­
suchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlun­
gen zu beeinträchtigen oder zu :z.erstören; 

3. Tiere einzubringen, wild lebenden Tieren nachzustel­
len, sie mutwillig zu beunruhigen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder Puppen, Larven, Eier oder 
Nester oder sonstige Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät­
ten dieser Tiere zu entfernen, zu beschädigen oder zu 
zerstören; 



Nr.12 GBL vom 14. September 2004 689 

4. wild lebende Tiere an ihren Nist-, Brut-, Wohn- oder 
Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Fil­
men oder ähnliche Handlungen zu stören; 

5. Hunde unangeleint laufen zu lassen. 

(3) Verboten ist es, bauliche Maßnahmen durchzuführen 
und vergleichbare Eingriffe vorzunehmen, wie 

1. bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung in 
der jeweils geltenden Fassung zu errichten oder der 
Errichtung gleichgestellte Maßnahmen durchzufüh­
ren; 

2. Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrsanlagen 
anzulegen, Leitungen zu verlegen oder Anlagen dieser 
Art zu verändern; 

3. fließende oder stehende Gewässer anzulegen, zu be­
seitigen oder zu verändern sowie Entwässerungs- oder 
andere Maßnahmen vorzunehmen, die den Wasser­
haushalt verändern; 

4. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder an­
zubringen mit Ausnahme behördlich zugelassener Be­
schilderungen. 

(4) Bei der Nutzung der Grundstücke ist es verboten, 

I. die Bodengestalt zu verändern, insbesondere durch 
Abgrabungen oder Aufschüttungen; 

2. Art und Umfang der bisherigen Grundstücksnutzung 
entgegen dem Schutzzweck zu ändern; 

3. neu aufzuforsten oder Christbaum-, Schmuckreisig­
kulturen und Vorratspflanzungen von Sträuchern und 
Bäumen anzulegen; 

4. Dauergrünland oder Dauerbrache, ausgenommen Wech­
selgrünland, umzubrechen; 

5. Pflanzenschutzmittel, Düngemittel oder Chemikalien 
zu verwenden; 

6. auf Heideflächen einschließlich Kalk-Magerrasen und 
mageren Flachland-Mähwiesen/Berg-Mähwiesen zu 
pferchen sowie land- und forstwirtschaftliehe Pro­
dukte zu lagern. 

(5) Insbesondere bei Erholung, Freizeit und Sport ist es 
verboten, 

1. Wege innerhalb von Heideflächen und Kalk-Mager­
rasen zu verlassen;' 

2. das Gebiet außerhalb befestigter Wege mit Fahrrädern 
zu befahren; Mindestbreite der Wege irmerhalb des 
Waldes dabei zwei Meter; 

3. zu reiten, davon ausgenommen sind die in der Detail­
karte des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 5.Mai 
2004 als Reitwege gekennzeichneten Wege; 

4. das Gebiet mit motorisierten FahrLeugen aller Art zu 
befahren. Ausgenommen ist das Befahren der befes­
tigten Wege mit Krankenfahrstühlen; 

5. zu zelten, zu lagern, Wohnwagen, sonstige Fahrzeuge 
oder Verkaufsstände aufzustellen oder Kraftfahrzeuge 
abzustellen; 

6. Luftfahrzeuge aller Art zu betreiben, insbesondere das 
Starten und Landen von Luftsportgeräten (zum Bei­
spiel Hängegl~iter, Gleit..<;egel, Ultraleichtflugzeuge, 
Sprungfallschirme, Fallschinne ) und Freiballonen so­
wie das Aufsteigenlassen von Flugmodellen, ausge­
nommen sind Flugbewegungen vom und zum Flug­
platz Nortel; 

7. Erholungseinrichtungen jeder Art sowie Stätten für 
Sport und Freizeit wie Feuerstellen, Trimmpfade, Loi­
pen oder ähnliches anzulegen oder zu betreiben. 

(6) Weiter ist es verboten, 

1. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu hinterlassen 
oder zu lagern; 

2. außerhalb amtlich gekennzeichneter Feuerstellen 
Feuer zu machen oder zu unterhalten; 

3. ohne zwingenden Grund Länn, Luftverunreinigungen 
oder Erschütterungen zu verursachen. 

§5 

Zulässige Handlungen 

(1) Für die landwirtschaftliche Bodennutzung gelten die 
Verbote des § 4 nicht, wenn sie in der bisherigen Art und 
im bisherigen Umfang und ordnungsgemäß erfolgt, da­
bei den Boden pflegt, Erosion und Humusabbau vermei­
det, oberirdische Gewässer und Grundwasser nicht in 
seiner chemischen, physikalischen und biologischen Be­
schaffenheit beeinträchtigt und wild lebenden Tieren und 
Pflanzen ausreichend Lebensraum erhält. Voraussetzung 
ist weiter, dass 

1. die Bodengestalt nicht verändert wird; 

2. durch Entwässerungs- oder andere Maßnahmen der 
Wasserhaushalt nicht verändert wird; 

3. Dauergrünland oder Dauerbrache nicht umgebrochen 
wird; 

4. Pflanzenschutzmitte1 nur außerhalb von Heiden, Kalk­
Magerrasen und mageren Flachland-Mähwiesenl 
Berg-Mähwiesen auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen unter Beachtung der Pflanzenschutzanwen­
dungsverordnung verwendet werden; 

5. Feldraine, ungenutztes Gelände, Hecken, Gebüsche, 
Bäume, Röhrichtbestände nicht beeinträchtigt werden; 

6. keine baulichen Anlagen errichtet werden; 

bei beweideten Flächen ist die Errichtung fester Zaun­
anlagen nicht erlaubt. Mobile Zaun anlagen sind nur 
für die Dauer der Beweidung zulässig. 

(2) Für die forstwirtschaftliche Bodennutzung gelten die 
Verbote des § 4 nicht, wenn sie in der bisherigen Art und 
im bisherigen Umfang ordnungsgemäß erfolgt und die 
Grundsätze und Ziele des Naturschutzgesetzes sowie den 
Schutzzweck berücksichtigt. Voraussetzung ist weiter, 
dass 
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1. der Bau einschließlich Ausbau von für die Bewirt­
schaftung des Waldes erforderlichen Wegen im Ein­
vernehmen mit der höheren Naturschutzbehörde er­
folgt; 

2. die Zusammensetzung der Baumarten aus standorthei­
mischen Arten entsprechend den Standortverhältnis­
sen gefördert wird; 

3. Tothölzer, Höhlenbäume und Horstbäume im öffent­
lichen Wald bis zu ihrem natürlichen Verfall erhalten 
werden, sofern hieraus keine Verletzung der Verkehrs­
sichernngspflicht noch eine Erhöhung des Risikos 
durch Insektenkalamitäten zu erwarten ist; 

4. eine Umwandlung der Nadelholzreinbestände in Laub-
wald angestrebt wird. 

(3) Für die Ausübung der Jagd gelten die Verbote des § 4 
nicht, wenn sie ordnungsgemäß und unter besonderer 
Berücksichtigung des Schutzzweckes erfolgt. Vorausset­
zung ist weiter, dass 

1. Hochsitze, Unterstände und andere jagdlichen Ein­
richtungen nur außerhalb von trittempfindlichen Be­
reichen (offene Heideflächen und Kalk-Magerrasen) 
am Waldsaum oder im Bereich hochwüchsiger 
Gehölze aus naturbelassenen Hölzern errichtet wer­
den; 

2. keine Wild äcker und Futterstellen auf extensiv genutz­
tem Grünland, mageren Flachland-Mähwiesen/Berg­
Mähwiesen, Heideflächen und Kalk-Magerrasen ange­
legt werden, ausgenommen auf Intensivgrünland; 

3. das Schutzgebiet nur im Zusammenhang mit der Aus­
übung der Jagd und nur auf befestigten Wegen mit 
Kraftfahrzeugen befahren wird, es sei denn, das Ver­
lassen befestigter Wege ist zu Transportzwecken un­
umgänglich und erfolgt unter Berücksichtigung des 
Schutzzweckes. 

(4) Unberührt bleibt auch die sonstige, bisher rechtmäßi­
gerweise ausgeübte Nutzung der Grnndstücke, Gebäude 
und Hütten, Gewässer, Straßen und Wege sowie der 
rechtmäßigerweise bestehenden Einrichtnngen in der 
bisherigen Art und im bisherigen Umfang sowie deren 
Unterhaltung und Instandsetzung. Dies gilt auch für die 
Nutzung des Flugplatzes »Nortel« in der genehmigten 
Form. 

§6 

Schutz- und Pflegemaßnahmen 

Schutz- und Pflegemaßnahmen werden unter besonderer 
Berücksichtigung der sich aus den Anforderungen der 
FFH-Richtlinie ergebenden Erhaltungs- und Entwick­
lungszielen in einem Pflege- und Entwicklungsplan oder 
durch Einzelanordnung der höheren Naturschutzbehör­
de - im Wald im Einvernehmen mit dem Staatlichen 
Forstamt - festgelegt. § 4 dieser Verordnung ist insoweit 
nicht anzuwenden. 

§7 

Befreiungen 

Von den Vorschriften dieser Verordnung kann die höhere 
Naturschutzbehörde nach § 63 NatSchG Befreiung ertei­
len. 

Soweit Erhaltungsziele des vorliegenden FFH-Gebietes 
betroffen sind, kann im Einzelfall auch eine Verträglich­
keitsprüfung beziehungsweise Ausnahme nach § 26c 
NatSchG erforderlich werden. 

§8 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 64 Abs. 1 Nr.2 Nat­
SchG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Natur­
schutzgebiet eine der nach § 4 und § 5 dieser Verordnung 
verbotenen Handlungen vornimmt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 40 Abs.2 Nr.7 
UagdG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Na­
turschutzgebiet entgegen § 4 und § 5 Abs.3 dieser Ver­
ordnung die Jagd ausübt. 

§9 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Aus­
legungsfrist in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten mit dem Inkrafureten dieser Ver­
ordnung die Verordnungen des Regierungspräsidiums 
Stuttgart vom 7. November 1967 über das Naturschutz­
gebiet »Heide auf dem Oberen Leimberg « und vom 
25. Juli 1972 über das Naturschutzgebiet »Dachswiesle« 
außer Kraft. 

(3) Ferner treten gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung die Verordnungen des Landrats amts Göp­
pingen vom 8. Februar 1984 über das Landschaftsschutz­
gebiet »Oberes Filstal Gemeinde Gruibingen«, mit Än­
derung vom 16. Dezember 1998, und vom 28. Juni 1983 
mit Änderungen vom 2. Februar 1984 und vom 20.Juli 
1998 über das Landschaftsschutzgebiet »Oberes Filstal 
Gemeinde Mühlhausen im Täle, soweit sie irn Geltungs­
bereich dieser Naturschutzgebietsverorduung liegen, 
außer Kraft. 

STUTTGART, den 15. Juli 2004 DR.ANDRIOF 

Verkündnngshinweis: 

Nach § 60a NatSchG ist eine etwaige Verletzung der 
in § 59 NatSchG genannten Verfahrens- und Formvor­
schriften nur beachtlich, weun sie innerhalb eines Jahres 
nach dem Erlass der Verordnung beim Regierungsprä­
sidium Stuttgart schriftlich geltend gemacht worden ist; 
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. 
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Verordnung 
des Regierungspräsidiums Stuttgart 

über das Naturschutzgebiet 
»Kornberg« 

Vom 15. Juli 2004 

Auf Grund von §§ 21 und 58 Abs.2 des Naturschutz­
gesetzes (NatSchG) in der Fassung vom 29. März 1995 
(GBL S.385), zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Änderung des Naturschutzgesetzes vom 19. November 
2002 (GBL S. 424) und Artikel 4 des Gesetzes zur Ände­
rung von Vorschriften über die Umweltverträglichkeits­
prüfung und anderer Gesetze vom 19.November 2002 
(GBL S.428) und § 28 Abs.2 des Landesjagdgesetzes 
(LJagdG) in der Fassung vom I. Juni 1996 (GBL S. 369) 
wird verordnet: 

§ I 

Erklärung zum Schutzgebiet 

(1) Die in § 2 näher bezeichneten Flächen auf dem Ge­
biet der Gemeinde Gruibingen, Landkreis Göppingen, 
werden zum Naturschutzgebiet erklärt. Das Naturschutz­
gebiet führt die Bezeichnung })Komberg«. 

(2) Das Naturschutzgebiet ist zugleich ein Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung im Sinne der Richtlinie 
92/43IEWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden 
Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) (ABI. EG Nr. L206 
S.7), geändert durch Richtlinie 97/621EG des Rates vom 
27. Oktober 1997 (ABI. EG Nr. L305 S.42). 

§2 

Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 
189,8 ha. 

(2) Das Naturschutzgebiet liegt am nördlichen Rand der 
Gemarkung Gruibingen in einem Seitental des Oberen 
Filstales. 

Im Osten erstreckt sich das Gebiet bis fast an die L 1217. 
im Norden bis zum Wald Gewann Senfrain, im Westen 
bis zum Feldweg, der durch das Flurstück 3083 vom Ge­
wann Hirschhag zum Gewann Landsöhr führt (früher 
Flst.-Nr.3077). Die südwestliche Grenze verläuft ca. 
300-500 m von der Autobahn A8 entferut, wobei sie 
sich im Gewann Mähdiesberg auf fast 50 m nähert. 

Einbezogen sind dabei nach dem Stand vom 28. Oktober 
2002 auf dem Gebiet der Gemeinde Gruibingen, Gemar­
kung Gruibingen, ganz oder teilweise die Gewanne 
Landsöhr, Hinter Komberg, Hahnenweide, Vor dem Dür­
nauer Wald, Eckelwald, Bultzental, Komberger Wäldle, 
Ob Michental, Ob Hagenbrunnteichle, Vor der Hatzen­
steige, Hatzensteige, Hirschhag, Hagenbrunnteichle, Ha-

genbrunnen, Bam, Barnacker, Michentalwald, Michen­
taläcker, Lützenteich, Lützental, Säustelle, Unter Barn, 
Hinter Hälsen, Wiedental, Mähdiesberg. 

(3) Das Naturschutzgebiet ist in einer Übersichtskarte 
des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 28. Oktober 
2002 im Maßstab 1: 25000 mit einer durchgezogenen ro­
ten Linie umgrenzt sowie in einer Detailkarte des Regie­
rungspräsidiums Stuttgart vom 28. Oktober 2002 im 
Maßstab 1: 2500 mit durchgezogener roter, rot ange­
schummerter Linie eingetragen. Die Karten sind Be­
standteil dieser Verordnung. Die Verordnung mit Karten 
wird beim Regierungspräsidium Stuttgart in Stuttgart 
und beim Landratsamt Göppingen in Göppingen auf die 
Dauer von zwei Wochen, beginnend am Tag nach Ver­
kündung dieser Verordnung im Gesetzblatt, zur kosten­
losen Einsicht durch jedermann während der Sprechzei­
ten öffentlich ausgelegt. 

(4) Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf der Aus­
legungsfrist bei den in Absatz 3 Satz 3 bezeiclmeten Stel­
len zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während 
der Sprechzeiten niedergelegt. 

§3 

Schutzzweck 

Schutzzweck ist, 

- die Erhaltung und Förderung einer ökologisch vielfäl­
tigen, klein strukturierten und vernetzten Landschaft 
mit Wacholderheiden, Sukzessionsflächen, Hecken, 
extensiv genutzten artenreichen Wiesen, unter ande­
rem magere FlacWand-MähwiesenlBerg-Mähwiesen, 
einigen Äckern und Wirtschafts wiesen und naturnahen 
Laubwäldern mit den jeweils typischen, zum Teil ge­
rahrdeten Tier- und Pflanzenarten; 

- die Erhaltung einer Kulturlandschaft als Zeuge teil­
weise historischer Nutzungsformen, insbesondere die 
Erhaltung der Wacholderheiden und der extensiv be­
wirtschafteten Wiesen; 

- die Bewahrung eines besonders abwechslungsreichen, 
reizvollen und für die Schwäbische Alb typischen 
Landschaftsausschnittes; 

- die Erhaltung solcher Arten und Lebensräume, die der 
Richtlinie 92/43IEWG des Rates vom 21. Mai 1992 
über die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wild lebenden Tiere und Pflanzen (Flora-Fauna­
Habitat-Richtlinie, kurz: FFH-Richtlinie) in besonde­
rem Maße entsprechen. Nach den dortigen Anforde­
rungen kommen im Schutzgebiet folgende Lebens­
räume vor: 

Lebensraumtyp 5130 Wacholderheiden 

Lebensraumtyp 6510/6520 Magere Flachland-Mäh­
wiesen/Berg-Mähwiesen 

Lebensraumtyp 9130 Waldmeister-Buchenwälder 

Lebensraumtyp 9150 Orchideen-Buchenwälder 
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§4 

Verbote 

(1) In dem Naturschutzgebiet sind alle Handlungen ver­
boten, die zu einer Zerstörung, Veränderung oder nach­
haltigen Störung im Schutzgebiet oder seines Naturhaus­
halts oder zu einer Beeinträchtigung der wissenschaft­
lichen Forschung führen oder führen können. Insbeson­
dere sind die in den Absätzen 2 bis 6 genannten Hand­
lungen verboten. 

(2) Zum Schutz von Tieren und Pflanzen ist es verboten, 

1. Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen, zu entneh­
men, zu beschädigen oder zu zerstören; 

2. Standorte besonders geschützter Pflanzen durch Auf­
suchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlun­
gen zu beeinträchtigen oder zu zerstören; 

3. Tiere einzubringen, wild lebenden Tieren nachzustel­
len, sie mutwillig zu beunruhigen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder Puppen, Larven, Eier oder 
Nester oder sonstige Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät­
ten dieser Tiere zu entfernen, zu beschädigen oder zu 
zerstören; 

4. wild lebende Tiere an ihren Nist-, Brut-, Wohn- oder 
Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Fil­
men oder ähnliche Handlungen zu stören; 

5. Hunde unangeleint laufen zu lassen. 

(3) Verboten ist es, bauliche Maßnahmen durchzuführen 
und vergleichbare Eingriffe vorzunehmen, wie 

1. bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung in 
der jeweils geltenden Fassung zu errichten oder der 
Errichtung gleichgestellte Maßnahmen durchzufüh­
ren; 

2. Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrsanlagen 
anzulegen, Leitungen zu verlegen oder Anlagen dieser 
Art zu verändern; 

3. fließende oder stehende Gewässer anzulegen, zu be­
seitigen oder zu verändern sowie Entwässerungs- oder 
andere Maßnahmen vorzunehmen, die den Wasser­
haushalt verändern; 

4. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder an­
zubringen mit Ausnahme behördlich zugelassener Be­
schilderungen. 

(4) Bei der Nutzung der Grundstücke ist es verboten, 

1. die Bodengestalt zu verändern, insbesondere durch 
Abgrabungen oder Aufschüttungen; 

2. Art und Umfang der bisherigen Grundstücksnutzung 
entgegen dem Schutzzweck zu ändern; 

3. neu aufzuforsten oder Christbaum-, Schmuckreisig­
kulturen und Vorratspflanzungen von Sträuchern und 
Bäumen anzulegen; 

4. Dauergrünland oder Dauerbrache, ausgenommen 
Wechselgrünland, umzubrechen. 

Davon ausgenommen sind die Flurstücksnummern 
2696, 2697, 2698, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 
2714,2715,2717, 2718,2719,2720,2721/1,2721/2, 
272211, 272212, 2723, 2725, 2727, 2728/1, 272812, 
2729, 2730, 2738, 2740, 2742, 2743, 2744, 2745, 
2746,2747/1,274712,2748,2750,2753, 2754,2755, 
2756,275711,275712,2757/3 und 2758; 

5. Pflanzenschutzmittel, Düngemittel oder Chemikalien 
zu verwenden; 

6. auf Heideflächen und mageren Flachland-Mähwie­
sen/Berg-Mähwiesen zu pferchen sowie land- und 
forstwirtschaftliche Produkte zu lagern. 

(5) Insbesondere bei Erholung, Freizeit und Sport ist es 
verboten, 

1. Wege innerhalb von Heideflächen zu verlassen; 

2. das Gebiet außerhalb befestigter Wege mit Fahrrädern 
zu befahren; Mindestbreite der Wege innerhalb des 
Waldes dabei zwei Meter; 

3. zu reiten, davon ausgenommen sind die in der Detail­
karte des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 28. Ok­
tober 2002 als Reitwege gekennzeichneten Wege; 

4. das Gebiet mit motorisierten Fahrzeugen aller Art zu 
befahren. Ausgenommen ist das Befahren der befes­
tigten Wege mit Krankenfahrstühlen; 

5. zu zelten, zu lagern, Wohnwagen, sonstige Fahrzeuge 
oder Verkaufsstände aufzustellen oder Kraftfahrzeuge 
abzustellen; 

6. Luftfahrzeuge aller Art zu betreiben, insbesondere das 
Starten und Landen von Luftsportgeräten (z.B. Hänge­
gleiter, Gleitsegel, Ultraleichtflugzeuge, Sprungfall­
schirme, Fallschirme) und Freiballonen sowie das 
Aufsteigenlassen von Flugmodellen; 

7. Erholungseinrichtungen jeder Art sowie Stätten für 
Sport und Freizeit wie Feuerstellen, Trimmpfade, Loi­
pen oder ähnliches anzulegen oder zu betreiben. 

(6) Weiter ist es verboten, 

1. Abfalle oder sonstige Gegenstände zu hinterlassen 
oder zu lagern; 

2. außerhalb amtlich gekennzeichneter Feuerstellen 
Feuer zu machen oder zu unterhalten; 

3. ohne zwingenden Grund Lärm, Luftverunreinigungen 
oder Erschütterungen zu verursachen. 

§5 

Zulässige Handlungen 

(1) Für die landwirtschaftliche Bodennutzung gelten die 
Verbote des § 4 nicht, wenn sie in der bisherigen Art und 
im bisherigen Umfang und ordnungsgemäß erfolgt, da­
bei den Boden pflegt, Erosion und Humusabbau vermei­
det, oberirdische Gewässer und Grundwasser nicht in 
seiner chemischen, physikalischen und biologischen Be-
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schaffenheit beeinträchtigt und wild lebenden Tieren und 
Pflanzen ausreichend Lebensraum erhält. Voraussetzung 
ist weiter, dass 

1. die Bodengestalt nicht verändert wird; 

2. durch Entwässerungs- oder andere Maßnahmen der 
Wasserhaushalt nicht verändert wird; 

3. Dauergrünland oder Dauerbrache nicht umgebrochen 
wird; 

4. Pflanzenschutzmittel nur außerhalb von Heiden und 
mageren Flachland-Mähwiesen/Berg-Mähwiesen auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen unter Beachtung 
der Pflanzenschutzanwendungsverordnung verwendet 
werden; 

5. Feldraine, ungenutztes Gelände, Hecken, Gebüsche, 
Bäume, Röhrichtbestände nicht beeinträchtigt werden; 

6. keine baulichen Anlagen errichtet werden; 

bei beweideten Flächen ist die Errichtung fester Zaun­
anlagen nicht erlaubt. Mobile Zaunanlagen sind nur 
für die Dauer der Beweidung zulässig. 

(2) Für die forstwirtschaftliehe Bodennutzung gelten die 
Verbote des § 4 nicht, wenn sie in der bisherigen Art und 
im bisherigen Umfang ordnungsgemäß erfolgt und die 
Grundsätze und Ziele des Naturschutzgesetzes sowie den 
Schutzzweck berücksichtigt. Voraussetzung ist weiter, 
dass 

1. der Bau einschließlich Ausbau von für die Bewirt­
schaftung des Waldes erforderlichen Wegen im Ein­
vernehmen mit der höheren Naturschutzbehörde er­
folgt; 

2. die Zusammensetzung der Baumarten aus standorthei­
mischen Arten entsprechend den Standortverhältnis­
sen gefördert wird; 

3. Tothölzer, Höhlenbäume und Horstbäume im öffent­
lichen Wald bis zu ihrem natürlichen Verfall erhalten 
werden, sofern hieraus keine Verletzung der Verkehrs­
sichernngspflicht noch eine Erhöhung des Risikos 
durch Insektenkalarnitäten zu erwarten ist; 

4. eine Umwandlung der Nadelholzreinbestände in Laub-
wald angestrebt wird. 

(3) Für die Ausübung der Jagd gelten die Verbote des § 4 
nicht, wenn sie ordnungsgemäß und unter besonderer 
Berücksichtigung des Schutzzweckes erfolgt. Vorausset­
zung ist weiter, dass 

1. Hochsitze, Unterstände und andere jagdlichen Ein­
richtungen nur außerhalb von trittempfindlichen Be­
reichen (offene Heideflächen) am Waldsaum oder im 
Bereich hochwüchsiger Gehölze aus naturbelassenen 
Hölzern errichtet werden; 

2. keine Wildäcker und Futterstenen auf extensiv genutz­
tem Grünland, mageren Flachland-Mähwiesen/Berg­
Mähwiesen und auf Heideflächen angelegt werden, 
ausgenommen auf Intensivgrünland; 

3. das Schutzgebiet nur im Zusammenhang mit der Aus­
übung der Jagd und nur auf befestigten Wegen mit 
Kraftfahrzeugen befahren wird, es sei denn, das Ver­
lassen befestigter Wege ist zu Transportzwecken un­
umgänglich und erfolgt unter Berücksichtigung des 
Schutzzweckes . 

(4) Unberührt bleibt auch die sonstige, bisher rechtrnäßi­
gerweise ausgeübte Nutzung der Grundstücke, Gebäude 
und Hütten, Gewässer, Straßen und Wege sowie der 
rechtmäßigerweise bestehenden Einrichtungen in der 
bisherigen Art und im bisherigen Umfang sowie deren 
Unterhaltung und Instandsetzung. 

§6 

Schutz- und Pflegemaßnahmen 

Schutz- und Pflegemaßnahmen werden unter besonderer 
Berücksichtigung der sich aus den Anforderungen der 
FFH-Richtlinie ergebenden Erhaltungs- und Entwick­
lungszielen in einem Pflege- und Entwicklungsplan oder 
durch Einzelanordnung der höheren Naturschutzbehör­
de - im Wald im Einvernehmen mit dem Staatlichen 
Forstamt - festgelegt. § 4 dieser Verordnung ist insoweit 
nicht anzuwenden. 

§7 

Befreiungen 

Von den Vorschriften dieser Verordnung kann die höhere 
Naturschutzbehörde nach § 63 NatSchG Befreiung ertei­
len. 

Soweit Erhaltungsziele des vorliegenden FFH-Gebietes 
betroffen sind, kann im Einzelfall auch eine Verträglich­
keitsprüfung beziehungsweise Ausnahme nach § 26c 
NatSchG erforderlich werden. 

§8 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 64 Abs.l Nr.2 Nat­
SchG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Natur­
schutzgebiet eine der nach § 4 und § 5 dieser Verordnung 
verbotenen Handlungen vornimmt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 40 Abs.2 Nr.7 
LJagdG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Na­
turschutzgebiet entgegen § 4 und § 5 Abs.3 dieser Ver­
ordnung die Jagd ausübt. 

§9 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt arn Tage nach Ablauf der Aus­
legungsfrist in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt mit dem Inkrafttreten dieser Verord­
nung die Verordnung des Landratsamts Göppingen vom 
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8. Februar 1984 über das Landschaftsschutzgebiet »Obe­
res Filstal- Gemeinde Gruibingen«, geändert durch Ver­
ordnung vom 16. Dezember 1998, soweit sie im Gel­
tungsbereich dieser Naturschutzgebietsverordnung liegt, 
außer Kraft. 

STUTTGART, den 15. Juli 2004 DR.ANDRIOF 

Vel'kÜlldungshinweis: 

Nach § 60a NatSchG ist eine etwaige Verletzung der in 
§ 59 NatSchG genannten Verfahrens- und Formvor­
schriften nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres 
nach dem Erlass der Verordnung beim Regierungsprä­
sidium Stuttgart schriftlich geltend gemacht worden ist; 
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. 

Verordnung 
der Körperschaftsforstdirektion 
und der Forstdirektion Freiburg 
über den Bann- und Schonwald 

»Taubergießen« 

Vom 12. Juli 2004 

Auf Grund von § 32 Absatz 6 Landeswaldgesetz 
(LWaldG) in der Fassung vom 31. August 1995 (GBl. 
S.685) wird verordnet: 

§ 1 

Erklärung zum Bann- und Schonwald 

(1) Der in § 2 näher bezeichnete Bann- und Schonwald 
im Regierungsbezirk Freiburg, Landkreis Emmendingen 
und Ortenaukreis, der Forstbezirke Kenzingen und Et­
tenheim wurde durch Erklärung festgesetzt. Er wird 
durch diese Rechtsverordnung neu ausgewiesen, ohne 
dass der Schutzzweck sowie die Abgrenzung wesentlich 
verändert werden. 

(2) Der Bann- und Schonwald führt folgende Bezeich­
nung: 

»Taubergießen« auf dem Gebiet der Gemeinden Rhein­
hausen, Gemarkungen Niederhausen und Oberhausen 
mit den Bereichen Bannwald »Langgrien« und Schon­
wald »Hausgrund«, Kappel-Grafenhausen, Gemarkung 
Kappel und abgesonderter Gemarkungsteil Rhinau und 
Rust, Gemarkung Rust. 

§2 

Schutzgegenstand 

(1) Größe und Lage des Bann- und Schonwaldes: 

1. Der Bannwald »Taubergießen«, der vollständig inner­
halb des Naturschutzgebietes »Taubergießen« liegt, 
hat eine Größe von ca. 192,2 ha. Er liegt in den Ge-

meindewaldungen der Gemeinden Rheinhausen, Kap­
pel-Grafenhausen und Rust sowie der elsässischen 
Gemeinde Rhinau. Der Bereich »Langgrien« umfasst 
das Flurstück 3261 der Gemarkung Niederhausen so­
wie das Flurstück 4655 der Gemarkung Oberhausen. 
Weiterhin betroffen sind die Flurstücke 2682 der Ge­
markung Kappei, 2355 der Gemarkung Rust sowie der 
abgesonderte Gemarkungsteil Rhinau. Der Bannwald 
umfasst die Abteilungen 5 und 8 (je z.T.) im Distrikt I 
sowie die Abteilung 1 (z.T.) im Distrikt TI des Gemein­
dewaldes Rheinhausen, die Abteilungen 3 und 4 (je 
z.T.) im Distrikt m des Gemeindewaldes Kappel-Gra­
fenhausen und die Abteilungen 2-4 im Distrikt m des 
Gemeindewaldes Rust und im Gemeindewald Rhinau 
(F) die Abteilungen 4-6, 11, 13, 16, 19, 27 (je z.T.) 
sowie die Abteilungen 21 und 22 im Distrikt 1. 

2. Der Schon wald »Taubergießen«, der vollständig in­
nerhalb des Naturschutzgebietes »Taubergießen« liegt, 
hat eine Größe von 181,2 ha. Er liegt in den Gemein­
dewaldungen der Gemeinden Rheinhausen, Kappel­
Grafenhausen und Rust sowie der französischen Ge­
meinde Rhinau. Der Bereich »Hausgrund« umfasst 
das Flurstück 3261 der Gemarkung Niederhausen so­
wie das Flurstück 4655 der Gemarkung Oberhausen. 
Weiterhin betroffen sind die Flurstücke 3707,370711, 
3924, 3925, 4089, 4091 der Gemarkung Kappei, 
1366/1 und l396/1 der Gemarkung Rust sowie der ab­
gesonderte Gemarkungsteil Rhinau. Der Schonwald 
umfasst die Abteilungen 5-8 (z.T.) im Distrikt I und 
die Abteilungen 1 und 2 (je z.T.) im Distrikt lIdes Ge­
meindewaldes Rheinhausen, die Abteilungen 7 und 8 
(z.T.) im Distrikt m des Gemeindewaldes Kappel­
Grafenhausen und die Abteilung 11 (z. T.) im Distrikt 
m des Gemeindewaldes Rust sowie die Abteilungen 4 
(z.T.), 15-18, 19 (z.T.) und 28-30 im Distrikt I des 
Gemeindewaldes Rhinau (F). 

(2) Die Lage des Bann- und Schonwaldes sind jeweils 
in einer Übersichtskarte im Maßstab 1: 25 000 mit 
schwarzer Linie und Punktsignatur dargestellt. Ihre 
Grenzen sind jeweils in einer Detailkarte im Maßstab 
1 : 10 000 mit durchgezogener schwarzer Linie mit 
Punktsignatur eingetragen. Die Karten sind Bestandteil 
dieser Verordnung. 

Die Verordnung mit Karten wird bei der Forstdirektion 
Freiburg, den Staatlichen Forstämtern Ettenheim und 
Kenzingen, bei den Gemeinden Kappel-Grafenhausen, 
Rheinhausen und Rust sowie der französischen Ge­
meinde Rhinau für die Dauer von drei Wochen, begin­
nend am Tag nach Verkündung dieser Verordnung im 
Gesetzblatt, zur kostenlosen Einsicht durch jedermann 
während der Sprechzeiten öffentlich ausgelegt. 

(3) Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf der Aus­
legungsfrist bei den in Absatz 2 Satz 3 bezeichneten Stel­
len zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während 
der Sprechzeiten niedergelegt, solange die Verordnung 
gültig ist. 
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§3 

Schutzzweck 

Schutzzweck des Bannwaldes ist es, die unbeeinflusste, 
spontane Entwicklung des Waldes mit seinen Tier- und 
Pflanzenarten (Schutz des Sukzessionsablaufs, Prozess­
schutz ) sowie die wissenschaftliche Beobachtung der 
Entwicklung zu gewährleisten. 

Dies beinhaltet den Schutz der Lebensräume und -ge­
meinschaften, die sich im Gebiet befinden, sich im Ver­
lauf der eigendynamischen Entwicklung des Waldbe­
standes innerhalb des Schutzgebietes ändern oder durch 
die eigendynamische Entwicklung entstehen. 

Schutzzweck des Schonwaldes ist 

a) in den Bereichen »Hexenköpfle-Saukopf«, »Stein­
köpfle« und »Gschledder-Batteriegrund« die Erhal­
tung der naturnahen, ökologisch und landschaftspfle­
gerisch wertvollen Bestockung aus Stieleiche, Esche, 
Rot- und Weißerle, Feld- und Flatterulme sowie der 
begleitenden Strauchschicht. 

b) in den Bereichen »Schajiheugrund« und »Haus­
grund« der Aufbau leistungsfähiger, naturnaher 
Hochwälder aus standortheimischen Baumarten so­
wie die Erhaltung und Pflege der bestandesgeschicht­
lich und ökologisch bedeutsamen Mittelwaldinseln; 
ferner im Bereich »Hausgrund« (Teilfläche parallel 
zum Leopolskanal auf ca. 50 m Tiefe), der Erhalt und 
die Entwicklung strömungs angepasster Waldbestände 
bei gleichzeitig lokal begrenzten Umlagerungspro­
zessen. 

§4 

Verbote 

(1) In dem Bann- und Schonwald sind alle Handlungen 
verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder 
Veränderung im Schutzgebiet oder seines Naturhaus­
haltes, zu einer nachhaltigen Störung oder zu einer Be­
einträchtigung der wissenschaftlichen Erforschung des 
Bann- und Schonwaldes führen oder führen können, ins­
besondere die in Absatz 2 genannten Handlungen. 

(2) Insbesondere ist es verboten, 

1. im Bannwald den Waldbestand forstwirtschajilich zu 
nutzen oder Holz anderweitig zu entnehmen. 

2. zum Schutz von Tieren und Pflanzen, 

a) Pflanzen oder Pflanzenbestandteile einzubringen, 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

b) Standorte besonders geschützter Pflanzen durch 
Aufsuchen, zum Beispiel zum Fotografieren, Fil­
men oder durch ähnliche Handlungen zu beein­
trächtigen oder zu zerstören; 

c) Tiere einzubringen, wild lebenden Tieren nachzu­
stellen, sie mutwillig zU: beunruhigen, sie zu fan­
gen, zu verletzen oder zu töten oder Puppen, Lar­
ven, Eier oder Nester oder sonstige Brut-, Wohn-

oder Zufluchtsstätten dieser Tiere zu entfernen, zu 
beschädigen oder zu zerstören; 

d) wild lebende Tiere an ihren Nist-, Brut-, Wohn­
oder Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, Fotografie­
ren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu stören; 

e) Hunde frei laufen zu lassen. 

3. bauliche Maßnahmen durchzuführen oder vergleich­
bare Eingriffe vorzunehmen wie: 

a) bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung 
zu errichten oder der Errichtung gleichgestellte 
Maßnahmen durchzuführen; 

b) Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrsanla­
gen anzulegen, Leitungen zu verlegen oder An­
lagen dieser Art zu verändern; 

c) fließende oder stehende Gewässer anzulegen, zu 
beseitigen oder zu verändern sowie Entwässe­
rungs- oder andere Maßnahmen vorzunehmen, die 
den Wasserhaushalt verändern; 

d) Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder 
anzubringen mit Ausnahme behördlich zugelasse­
ner Beschilderungen. 

4. die Bodengestalt insbesondere durch Auffüllungen 
oder Abgrabungen zu verändern. 

5. Pflanzenschutzmittel, Düngemittel oder sonstige Che­
mikalien zu verwenden. 

6. a) das Schutzgebiet außerhalb von Wegen zu betreten; 

b) das Gebiet außerhalb befestigter Wege mit Fahr­
rädern zu befahren; 

c) zu reiten oder mit bespannten Fahrzeugen zu fah­
ren; 

d) zu zelten, zu lagern, Wohnwagen oder Verkaufs­
stände aufzustellen oder Kraftfahrzeuge außerhalb 
von eingerichteten und gekennzeichneten Parkplät­
zen abzustellen; 

e) Abfälle oder sonstige Gegenstände zu hinterlassen 
oder zu lagern; 

f) außerhalb von eingerichteten und gekennzeichne­
ten Feuerstellen Feuer anzumachen oder zu unter­
halten; 

g) ohne zwingenden Grund Lärm oder Luftverunrei­
nigungen zu verursachen. 

§5 

Zulässige Handlungen 

(I) Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und der Fi­
scherei bleibt unberührt mit der Maßgabe, dass 

1. Hochsitze landschaftsgerecht aus naturbelassenen Höl­
zern errichtet werden, 

2. keine Wildäcker, Wildwiesen oder Fütterungen ange­
legt oder Schussschneisen freigehalten werden, 
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3. für die natürliche Verjüngung der vorkommenden 
Waldgesellschaften angepasste Wildbestände herge­
stellt werden. 

(2) Die Verbote des § 4 gelten weiter nicht für folgende 
im Einvernehmen mit der höheren Forstbehörde durch­
geführte Maßnahmen: 

1. für die Bekämpfung von Forstschädlingen, wenn diese 
angrenzende Wälder erheblich gefährden, 

2. für Zaunbauten, die zur Abschätzung des Verbiss­
druckes, zur Sicherung der natürlichen Verjüngung 
oder für wissenschaftliche Untersuchungen notwendig 
sind; 

3. für Verkehrssicherungsmaßnahmen; 

4. für Entnahmen von Pflanzen oder Pflanzenteilen so­
wie Tieren in geringem Umfang im Rahmen der wis­
senschaftlichen Betreuung oder für Zwecke der Gen­
erhaltung. 

§6 

Schutz- und Pftegegrundsätze, 
forstliche Maßnahmen im Schonwald 

(1) Die Verbote des § 4 gelten nicht für die ordnungs­
gemäße forstliche Bewirtschaftung mit der Maßgabe, 
dass folgende Pflegegrundsätze beachtet werden: 

- Die künftigen Waldgesellschaften setzen sich aus dem 
Spektrum standortsgerechter, gebietsheimischer Baum­
arten zusammen; 

die Baumartenvielfalt ist zu erhalten und zu förderu; 

die kleinflächige, natürliche Verjüngung der Bestände 
hat Vorrang; 

- die Alt- und Totholzanteile (stehendes und liegendes) 
sind zu erhöhen, wo es die Verkehrssicherungspflicht 
und die Waldhygiene erlauben; 

die vorhandenen Waldbiotope sind zu erhalten und zu 
pflegen; 

- die Lebensräume und Arten im Sinne der FFH-Richt­
linie 92/43IEWG sowie der Vogelschutzrichtlinie 
79/409IEWG sind zu sicheru und zu erhalten. 

(2) Im Einzelnen gilt: 

1. Für die Bereiche »Hexenköpfte-Saukopf«, »Stein­
köpfte« und »Gschledder-Batteriegrund«: 

- Pflege und Sicherung der landschaftsprägenden, 
ökologisch wertvollen Waldränder; 

Umbau der Pappelbestände im Gemeindewald 
Rhinau (Distrikt I, Abteilung 4) in eine naturnahe 
Bestockung. 

2. Für die Bereiche »Schaftheugrund« und »Haus-
grund«: 

Begründung und Erziehung von kleinflächig unter­
schiedlich stufigen Beständen mit einer naturnahen 
Baumartenzusammensetzung und besonderer Be-

rücksichtigung der Stieleiche und gegebenenfalls 
der Esche sowie den dazugehörigen standortsge­
rechten Mischbaumarten (Vogelkirsche, Hainbuche 
und Winterlinde im Bereich der tiefen und hohen 
Hartholzaue; Roterle, Schwarz- und Silberpappel 
im Bereich von hoher Weichholzaue und tiefer 
Harlholzaue ). 

Im Überflutungsbereich des Leopoldskanals Erhal­
tung und Entwicklung strömungsangepasster Wald­
gesellschaften. 

- Erhaltung von Feld- und FlatteruIme sowie Siche­
rung der seltenen Mischbaumarten (Feldahorn, Wild­
obst). 

Erhaltung der Schluten und Wasserläufe mit ihrer ty­
pischen Begleitflora. 

- Umbau naturferner Bestände. 

- In den Abteilungen 15 und 17 des Distriktes I des 
Gemeindewaldes Rhinau die Fortführung der her­
kömmlichen Mittelwaldwirtschaft. 

§7 

Wissenschaftliche Betreuung 

Die wissenschaftliche Betreuung des Bann- und Schon­
waIdes obliegen der Forstlichen Versuchs- und For­
schungsanstalt Baden-Württemberg. 

§8 

Verhältnis zum tangierten Naturschutzgebiet 

Durch diese Verordnung bleibt die Naturschutzgebiets­
verordnung » Taubergießen« des Regierungspräsidiums 
Freiburg vom 8. April 1997 unberührt: 

§9 

Befreiungen 

Von den Vorschriften dieser Verordnung kann für den 
Bannwald durch die höhere Forstbehörde, für den 
Schonwald durch die höhere Naturschutzbehärde eine 
Befreiung erteilt werden. 

§1O 

Ordmmgswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 83 Abs. 3 LWaldG han­
delt, wer im Bann- oder Schonwald vorsätzlich oder fahr­
lässig eine der nach § 4 dieser Verordnung verbotenen 
Handlungen vornimmt. 

§11 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Aus­
legungsfrist nach § 2 Abs. 3 in Kraft. 
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(2) Gleichzeitig tritt folgende Bannwald- beziehungs­
weise Schonwalderklärung der Forstdirektion Freiburg 
außer Kraft: 

1. Bannwald »Taubergießen« vom 19. Dezember 1986 

2. Schonwald »Taubergießen« vom 19. Dezember 1986. 

:FREIBURG I. BR., den 12. Juli 2004 Joos 

Verordnung der Forstdirektion Tübingen 
und der Körperschaftsforstdirektion 

Tübingen über die Schonwälder 
»Reichenbacher Misse«, »Bergrutsch 

am Hirschkopf« und »Diebsteig« 

Vom 27. Juli 2004 

Aufgrund von §§ 32 Abs.6 und 36 Abs.l Landeswald­
gesetz (LWaldG) in der Fassung vom 31.August 1995 
(GBI. S.685), zuletzt geändert am 19. November 2002 
(GBI. S. 428), wird verordnet: 

§ 1 

Erklärung zum Schonwald 

(1) Die in § 2 näher bezeichneten Schonwälder in den 
Regierungsbezirken Tübingen und Stuttgart wurden 
durch Erklärung festgesetzt. Sie werden durch diese 
Rechtsverordnung neu ausgewiesen, ohne dass ihre Ab­
grenzung wesentlich verändert wird. 

(2) Die Schonwälder führen folgende Bezeichnungen: 

1. »Reichenbacher Misse« im Forstbezirk Ochsenhausen 
auf dem Gebiet der Gemeinde Erolzheim, Gemarkung 
Erolzheim, Landkreis Biberach; 

2. »Bergrutsch am Hirschkopf« im Forstbezirk Mössin­
gen auf dem Gebiet der Stadt Mössingen, Gemarkun­
gen Mössingen und Talheim, Landkreis Tübingen; 

3. »Diebs teig« im Forstbezirk Tübingen-Bebenhausen 
auf dem Gebiet der Gemeinde Altdorf, Gemarkung 
Altdorf, Landkreis Böblingen und der Gemeinde Am­
merbuch, Gemarkung Breitenholz, Landkreis Tübin­
gen. 

§2 

Schutzgegenstand 

(1) Größe und Lage der Schonwälder 

1. Der Schonwald »Reichenbacher Misse« hat eine 
Größe von rd. 3,4 ha. Er liegt im Staatswald Ochsen­
hausen in Distrikt 9 »Reichenbach«, Abteilung 5 und 
umfasst einen Teil des Flurstücks Nr. 3080 auf Gemar­
kung Erolzheim, Gemeinde Erolzheim. 

2. Der Schonwald »Bergrutsch am Hirschkopf« hat eine 
Größe von rd. 38,9 ha. Er liegt im Stadtwald Mössin­
gen in Distrikt 3 »Heuberg«, Abteilungen 1, 3, 6 (je 
teilweise) und in Distrikt 27 »Zwirken«, Abteilungen 

1, 2, 4, 5 (je teilweise) und umfasst die Flurstücke 
Nr.12073 (ganz), 7548 teilweise, 11652/1 (Buchbach) 
teilweise und 12072/2 teilweise auf Gemarkung Mös­
singen sowie einen Teil des Flurstücks Nr. 2562 auf 
Gemarkung Talheim, Stadt Mössingen. 

3. Der Schonwald »Diebsteig« hat eine Größe von rd. 
33,9 ha. Er liegt im Staatswald Tübingen-Bebenhau­
sen in Distrikt 4 »Weil«, Abteilungen 45, 48, 51, 57, 
58, 61 (je teilweise) und umfasst einen Teil des Flur­
stücks Nr.420811 auf Gemarkung Altdorf, Gemeinde 
Altdorf sowie einen Teil des Flurstücks Nr.2175 auf 
Gemarkung Breitenholz, Gemeinde Ammerbuch. 

(2) Die Grenzen der Schonwälder sind jeweils in einer 
Übersichtskarte im Maßstab 1: 25 000 mit durchgezoge­
ner schwarzer Linie und gepunktet sowie in einer Detail­
karte im Maßstab 1: 10000 mit durchgezogener schwar­
zer Linie und gepunktet dargestellt. Die Karten sind 
Bestandteil dieser Verordnung. Im Falle des Wider­
spruchs zwischen den in den Karten eingetragenen 
Grundstücksflächen der Schonwälder mit den textlichen 
Beschreibungen gelten die in den Karten getroffenen 
Festlegungen. 

Die Verordnung mit Karten wird bei der Forstdirektion 
Tübingen, bei den Staatlichen Forstämtern Ochsenhau­
sen, Mössingen und Tübingen-Bebenhausen, der Stadt 
Mössingen sowie den Gemeinden Erolzheim, Ammer­
buch und Altdorf für die Dauer von 3 Wochen, begin­
nend am Tag nach Verkündung dieser Verordnung im 
Gesetzblatt, zur kostenlosen Einsicht durch jedermann 
während der Sprechzeiten öffentlich ausgelegt. 

(3) Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf der Aus­
legungsfrist bei den in Absatz 2 Satz 4 bezeichneten Stel­
len zur kostenlosen Einsicht durch jedermaun während 
der Sprechzeiten niedergelegt. 

§3 

Schutzzweck 

(1) Wesentlicher Schutzzweck ist 

1. im Schonwald »Reichenbacher Misse« die Erhaltung 
der natürlichen Sukzession einer fichtenbestockten 
Misse im Norden sowie die Erhaltung und Erweite­
rung eines Buchen-Eichen-Bestandes im Süden und 
Westen; 

2. im Schonwald »Bergrutsch am Hirschkopf« die Erhal­
tung eines ausgedehnten Bergrutsches mit unzugäng­
lichen Felspartien, Geröllhalden und Schotterflächen 
als Areal für eine ungestörte natürliche Wiederbesied­
lung durch seltene Pflanzen und Tiere sowie als For­
schungsobjekt für geologische, biologische und lan­
deskundliehe Studien; 

3. im Schonwald }}Diebsteig« die weitere natürliche Ent­
wicklung eines aus ehemaligen Hutewaldungen her­
vorgegangenen Waldbildes vorwiegend mit Eiche, Bu­
che und Hainbuche. 
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(2) Weiterer Schutzzweck in ausgewählten Gebieten ist 
auch der Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 
in Europa. Einige der Schonwälder liegen in Gebieten, 
die in die nationale Vorschlagsliste zur Meldung an die 
Kommission für den Aufbau und den Schutz eines Eu­
ropäischen ökologischen Netzes Natura 2000 aufge­
nommen wurden. 

Der Schonwald »Diebsteig« mit teilflächig vorkommen­
dem Lebensraumtyp »Sternmieren-Eichen-Hainbuchen­
wald« befindet sich im FFH-Gebiet »Schönbuch« (Ge­
bietskulisse 7420-341). 

Der Schonwald »Bergrutsch am Hirschkopf« liegt im 
FFH-Gebiet »Albvorland bei Mössingen« (Gebietsku­
lisse 7520-341). Im Gebiet kommen die Lebensraum­
typen »Kalkschutthalden«, »Kalkfelsen mit Felsspalten­
vegetation« (fragmentarische Vorkommen der Felsspalten­
vegetation) und »Waldmeister-Buchenwald« (kleinflä­
chig an der Traufkante) vor sowie die Bechsteinfleder­
maus als Tierart von gemeinschaftlicher Bedeutung. 

§4 

Verbote 

(1) In den Schonwäldern sind alle Handlungen verboten, 
die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung 
der Schutzgebiete oder ihres Naturhaushaltes sowie zu 
einer nachhaltigen Störung oder zu einer Beeinträchti­
gung der wissenschaftlichen Erforschung der Schonwäl­
der führen oder führen können, insbesondere die im Ab­
satz 2 genannten Handlungen. 

(2) Insbesondere ist verboten: 

1. Zum Schutz von Tieren und Pflanzen 

a) Standorte besonders geschützter Pflanzen durch 
Aufsuchen, z. B. zum Fotografieren, Filmen oder 
durch ähnliche Handlungen zu beeinträchtigen 
oder zu zerstören; 

b) Tiere einzubringen, wild lebenden Tieren nachzu­
stellen, sie mutwillig zu beunruhigen, sie zu fan­
gen, zu verletzen oder zu töten oder Puppen, Lar­
ven, Eier oder Nester oder sonstige Brut-, Wohn­
oder Zufluchtsstätten dieser Tiere zu entfernen, zu 
beschädigen oder zu zerstören; 

c) wild lebende Tiere an ihren Nist-, Brut-, Wohn­
oder Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, Fotografie­
ren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu stören. 

2. Bauliche Maßnahmen durchzuführen oder vergleich­
bare Eingriffe vorzunehmen wie: 

a) Bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung 
zu errichten oder der Errichtung gleichgestellte 
Maßnahmen durchzuführen; 

b) Straßen, Plätze oder sonstige Verkehrsanlagen an­
zulegen, Leitungen zu verlegen oder Anlagen die­
ser Art zu verändern; 

c) fließende oder stehende Gewässer anzulegen, zu 
beseitigen oder zu verändern sowie Entwässe­
rungs- oder andere Maßnahmen vorzunehmen, die 

den Wasserhaushalt verändern sowie Gewässer 
verunreinigen; 

d) Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder 
anzubringen. 

3. Die Bodengestalt zu verändern, insbesondere durch 
Auffüllungen oder Abgrabungen. 

4. Pflanzenschutzmittel oder Düngemittel zu verwenden. 

5. Weiter ist verboten: 

a) In den Schonwäldern »Reichenbacher Misse« und 
»Diebsteig« Fahrrad zu fahren oder zu reiten; 

b) im Schonwald »Bergrutsch am Hirschkopf« zu 
klettern oder zu reiten sowie das Schutzgebiet 
außerhalb der Wege zu betreten oder mit Fahr­
rädern oder sonstigen Fahrzeugen zu befahren; 

c) zu zelten, zu lagern, Wohnwagen oder Verkaufs­
stände aufzustellen oder Kraftfahrzeuge außerhalb 
ausgewiesener Parkplätze abzustellen; 

d) Abfälle oder sonstige Gegenstände zu hinterlassen 
oder zu lagern; 

e) außerhalb amtlich gekennzeichneter Feuerstellen 
Feuer anzumachen oder zu unterhalten und 

f) Lärm nach § 83 Abs.2 Ziffer 2 LWaldG zu verur­
sachen. 

§5 

Zulässige Handlungen 

(1) Die Verbote des § 4 gelten nicht für die ordnungs­
gemäße, dem Schutzzweck angepasste Ausübung der 
Jagd mit der Maßgabe, dass 

1. Hochsitze und Kanzeln landschaftsgerecht aus natur­
belassenen Hölzern errichtet werden; 

2. für die natürliche Verjüngung der vorkommenden 
Waldgesellschaften und deren Begleitflora angepasste 
Wildbestände hergestellt oder beibehalten werden; 

3. keine Fütterungen und Wildäcker angelegt werden. 
Die Anlage von Kirrungen und Fütterungen in Notzei­
ten gemäß § 19 Abs. 2 UagdG ist nur außerhalb öko­
logisch sensibler Bereiche erlaubt. 

(2) Die Verbote des § 4 gelten weiter nicht für im Einver­
nehmen mit der höheren Forstbehörde angeordnete oder 
zugelassene Beschilderungen. 

(3) Unberührt bleibt auch die bisher rechtmäßig aus­
geübte nicht forstliche Nutzung der Grundstücke und 
Gewässer sowie der rechtmäßig bestehenden Einrichtun­
gen in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang so­
wie deren Unterhaltung und Instandsetzung. 

§6 

Schutz- und Pflegegrundsätze; forstliche Maßnahmen 

(1) Die Verbote des § 4 gelten nicht für die ordnungs­
gemäße forstliche Bewirtschaftung mit der Maßgabe, 
dass folgende Pflegegrundsätze beachtet werden: 
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1. Erhöhung der Anteile stehenden und liegenden Tothol­
zes, sofern es die Verkehrssicherungspilicht und Wald­
hygiene erlauben; 

2. Erhaltung und pflege der vorhandenen Waldbiotope; 

3. Zur Erreichung der Zielsetzung können Wildschutz­
maßnahmen im erforderlichen Umfang durchgeführt 
werden; 

4. Erhaltung der Lebensräume im Sinne der FFH-Richt­
linie 92/43/EWG. 

(2) Im Einzelnen gilt zusätzlich: 

1. Im Schonwald »Reichenbacher Misse«: 

- Im Bereich der Misse sowie der östlich und südlich 
angrenzenden Fichtengestänge unterbleiben forst­
liche Nutzungs- und pflegemaßnahmen; 

- im Bereich des südlichen Buchen-Eichen-Bestandes 
erfolgen Pflegemaßnahmen mit dem langfristigen 
Ziel einer eichenreichen Bestockung; 

- auf der Restfläche ist das vorhandene Laubholz zu 
fördern und die Fichtennaturverjüngung zurückzu­
drängen, um einen laubholzreichen Fichten-Tannen­
Bestand mit langfristiger Option auf Umwandlung 
in einen Eichen-Buchenwald zu schaffen. 

2. Im Schonwald »Bergrutsch am Hirschkopf«: 

- Das Gebiet bleibt bis zum Jahr 2007 seiner natür­
lichen, wissenschaftlich zu erforschenden Entwick­
lung überlassen. Danach erfolgt zwischen den betei­
ligten Stellen eine Überprüfung und einvernehm­
liche Festlegung der weiteren Zielsetzungen; 

- die nicht im Rutschbereich liegenden Waldungen 
nördlich des Buchbaches unterliegen weiterhin der 
ordnungsgemäßen forstlichen Bewirtschaftung; 

- in den Beobachtungsflächen können wissenschaft­
lich begründete Maßnahmen der höheren Natur­
schutzbehörde im Einvernehmen mit dem Staat­
lichen Forstamt durchgeführt werden. 

(3) Die für die Umsetzung der Schutz- und Pflege­
grundsätze erforderlichen Maßnahmen werden im öf­
fentlichen Wald in periodischen Betriebsplänen nach 
§ 50 LWaldG festgelegt und kontrolliert. 

§7 

Wissenschaftliche Betreuung 

Die wissenschaftliche Betreuung der Schonwälder ob­
liegt der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg. 

§8 

Befreiungen 

(1) Für Schonwälder außerhalb bestehender Natur­
schutzgebiete kann die höhere Forstbehörde von den 
Vorschriften dieser Verordnung Befreiung erteilen. 

(2) Im Überlappungsbereich von Schonwald und dem 
bestehenden Naturschutzgebiet »Bergrutsch am Hirsch-

kopf« ist nur eine Befreiung notwendig. Diese erteilt die 
höhere Naturschutzbehörde im Einvernehmen mit der 
höheren Forstbehörde. 

§9 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 83 Abs.3 LWaldG 
handelt, wer in einem der genannten Schonwälder vor­
sätzlich oder fahrlässig eine der nach § 4 dieser Verord­
nung verbotenen Handlungen vornimmt oder gegen § 5 
Abs. 1 verstößt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Verwarnung 
oder mit Geldbuße geahndet werden. ' 

§10 

RechtsvorschrijTen 

Unberührt bleiben die für die in § 2 näher bezeichneten 
Flächen bestehenden natnrschutzrechtlichen Vorschrif­
ten über Landschaftsschutzgebiete und Natnrdenkmale 
sowie die Verordnung des Regierungspräsidiums Tübin­
gen über das Naturschutzgebiet »Bergrutsch am Hirsch­
kopf« vom 16. März 1988 (GBI. S.125). 

§11 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Aus­
legungsfrist nach § 2 Abs. 2 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: 

Die Erklärungen der Forstdirektion Tübingen über den 
Schonwald »Reichenbacher Misse« vom 25. Januar 1988 
und den Schonwald »Bergrutsch am Hirschkopf« vom 
2. Dezember 1987. 

(3) Mit Ermächtigung des Ministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Umwelt Baden-Württemberg vom 
28. April 1998 tritt außer Kraft: 

Die Erklärung des Ministeriums für Ernährung, Land­
wirtschaft, Weinbau und Forsten vom 4. September 1972 
über den Schonwald »Diebsteig« im Staatswald Beben­
hausen. 

TÜBINGEN, den 27. Juli 2004 GRIESINGER 

Berichtigung der Verordnung 
des Regierungspräsidiums Freiburg 
über das Natur- und Landschafts­

schutzgebiet »Schauinsland« 
vom 12. Dezember 2002 (GBl. 2003 S. 83) 

§ 13 zweiter Spiegelstrich muss richtig lauten: 

»die Verordnung des Bezirks Müllheim zum Schutz des 
Landschaftsteils zwischen Wiedener Eck und Trubel­
mattkopfvom 21. April 1937« 
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